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KARL BLECHA 
BUNDESMINISTER FOR INNERES Anlage 1. zu Z~l: 94 031/23-111/5/33 

Za~: 94 031/23-II1/5/83 

BERICHT 

des Bundesministers für Inneres 

gemäß § 57 Abs. 2 ZDG für die Periode 1981 und 1982 sowie 
Stellu~~~e ge~B § 54 Abs. 3 ZDG zu der. Empfehlungen 
der Zivildienstoberko~ssion über die Erledigung der Be­
schwerden gemäß § 37 Abs. 1 ZDG. 

Wien, im November 1983 
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In Entsprecnung eies § 57 Abs. 2 ZDG, BGB1"Nr .. 187/1974, id..F 

des B'..L."'1d.esgesetzes, BGEl.Nr. 496/1980, wird berichtet: 

1 .. Zi \,ri~dienstkorrrmission, Zivildienstoberkommission, Ge schä:-:s­

stelle der Zi'nld~enstkommission und Zivildienstoberkomois­

sion: 

1 .1 .. IrJolge des vermehrten Geschäftsumfanges wurde:.:l die Sena"te 

ce~ Zivildienstkommission mit 1.1.1981 von vormals 5 auf 

7 aafgestoc1.-t ~ 

Y"i~; der ZIlG-Novelle 1980, BGBl.Nr. 496, trat neben ~ie 

~,-ilö.ienstkommission eine Zivildienstoberkommission als Be­

::-ufungs-, Beschwerde- und Begutachtungsinstanz w· Diese aus 

3 Senaten bestehe!J.de Kommission hat mit 1.1 .1982 ihre ~ä-~::"'€~ 

keit aufgenommen. 

HiI~.s~chtlich der im Berichtszeitraum bestell ten li:. i tgl~ec..r:-;­

der Zivildienstkommission und der Zivildienstoberkommission 

wird auf Seite 2 des als Anlage 2 angeschlossenen Berich~es 

des Vorsi~zenden der Zivildienstoberkommission verw~eseL. 

Es ist anzunehmen, daß mit diesen bei gleichbleibender An­

tragssituation das Auslangen gefunden werden k~~. 

Im Be~eich der Geschäftsstelle der Zivildienstkommission 

LD:l<: der Zivildienstoberkommission mußten für die Tätig­

keit de~ Senate der Zivildienstoberkommission eine Reihe 

von neuen Formularen aufgelegt und Verwaltungsabläufe bei der 
:!:"ü.hru.ng der Geschäfte der Kommissionen infolge Einrich-
tung der Zivildienstoberkommission überdacht bzw. neu ge­

staltet werden. Im gleichen Zeitraum erfolgte auch die Um­

stellung der Kanzleigeschäfte auf EDVA (System AMKO). 

i e 2. Er:"'a.'1run.gen: 
.. !=--s ...... 

Auf Grund der vorangeführten Umst~~de konnte ein reibungs-
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loser Ablauf der Geschäfte im o.a. Bereich nur mit einem 
vermehrten Arbeitseinsatz gewährleistet werden. Im übrigen 
kann damit gerechnet werden, daß nach Au slauf der Umstel­
lungsphase eine Entspannung dieser Situation eintreten wird. 

2. Stand an Zi vildienstnflichtigen: 

2.1. Der Stand an Zivildienstpflichtigen beträgt 
zum 31.12.1981 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 17.245 
und zum 31.12.1982 •••••••••••••••••••••••••••••• 20.212 

Näheres ist aus den Beilagen 1 und 2 ersichtli~h. 

2.2. Erfahrungen: 

Die Auswirkungen der ZDG-Novelle 1980 haben keine wesentliche 
Änderung in der Antragssituation bewirkt, wie dies verschie­
dentlich bei Erlassung der ZDG-Novelle 1980 zu bedenken ge­
geben wurde. 

Über die vorangeführten Daten hinausgehende Aussagen, etwa 
Verteilung der Anträge auf stellungspflichtige Jahrgänge und 
Zahl der Antragsteller, die bereits einen Grundwehrdienst ge­
leistet haben, werden dem bis längstens 31.12.1983 dem National­
rat zu erstattenden zusammenfassenden Bericht über die bei der 
Vollziehung des Zivildienstgesetzes gemachten Erfahrungen vor­
behalten. 

3. Anerkannte Einrichtungen und Zivildienstnlätze: 

3.1. Mit Stichtag 31.12.1982 bestanden im Rahmen der Zivil-
dienstverwaltung...................................... 479 
anerkannte Einrichtungen mit insgesamt •••••••••••••••• 4.497 
Zivildienstplätzen. 

Im übrigen wird auf Beilage 3 verwiesen. 

3.2. Erfahruntlen: 

Bei der Schaffung von ZiVildienstplätzen ist der Umstand 70n 

J 
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Be de'..::t;-:.ill6" 1 ,:L3.13 ,larc.l..i.: wede:' d.2.S 2'l.illdesministerium für Inneres 

noch c;.ie ':"a.;:ldesha',~l~"::m.anner d,ll'ek:-ten Einfluß haben. Die Aner­

kenm,mg E.l,r:.er :::-::ll:"::::':"C~'lt~'rlg als Jeeigne"ter Träger des Zi vil­

diens"':e5 :>2C:'c:::,'j:· :--1..:.dich geru2.,~: 'J 4 Abs. 1 ZDG des Antrages 

eir:es }.::l ,,~ ,";';';':::;8" :2 Z ibis 3 ZDG genannten Rechtsträgers ~ 

J'nter B'3rücksts:::'-;:;L~!}g der Wiis r-:~)fe 'Ton anerkannten Ei~ich­

':;12.':1g2n k':Jnnten, i:l is:n .Jc;.:b.ren '1'981 u:cd 1932 der..noch teils durch 

A'n""Y"·.r=>-n'-~cr- q-,'. n? n-'le"'" -;;'1.' ~r"; ";-'"'··""'2"e"'" T,o; ls durch A"":-"'.t-oc """"'''' .~-.'._-~.---'-.l.':'o .\..J,~1. "1" I;:;;~ J.~, J.' l..l...k"-·'J_'''''''c •• , .'~_ """.,::,u n.~ 

~. ~"' .~: .~,. 
'>..,..1 '".:~ ... ~ •• J, ; 

Zi-J':'J.diens'7;-:L~'.;zen konnten nO:!2 ke:Lne Verträge nach § 41 ZDG 

}'i.,'J.g2 S~,?1:1,. -: C.-?::1, Rechts·cr:i.;;e:;-.:. Ci'?!" T'-ls'~lichen 26 Ein=ich-

t1.':.;:"3:C, ..3~)jcir.; ;,r8:~handlungen ITls.nge13 eines gamelrleten Bedarfes 

3..:_ Zi vildi~!lstl':ü standen nie ':.t z-:J.stan:ie kamen bzw .. mangels 

c;::":1.S!' ~'l.:'1.l5!L":'J2" ;ü.e"':'" die Höhe r.e,r "SS'1l.~.ß § 41 Abs. 1 ZUG an. den 

,lJ,:' . ...; 8 
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4.2. Die Höhe der gemäß § 41 Abs. 1 ZDG vom Rechtsträger an den 
Bund zu leistenden Vergütung bewegte sich im Jahr 1982 zwi­
schen S 424,-- und S 8.462,--; im Durchschnitt betrug diese 
S 3.518,-- je Zivildienstleistenden und Monat. 

Die Höhe der gemäß § 41 Abs. 2 ZDG vom Bund dem Rechtsträger 
zu ersetzenden Kosten für erbrachte Na~leistungen der 
Rechtsträger betrug für die Beistellung der vollen Verpflegung 
an Zivildienstleistende durchschnittlich ••••••••••• S 1.807,--, 
für die Beistellung einer eigenen Unterkunft des Rechtsträgers 
durchschnittlich ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 970,--
pro Zivildienstleistenden und Monat. 

4.3. AD.e in Verträgen gemäß § 41 ZDG enthaltenen Vergütungen 
wurden im Berichtszeitraum zweimal valorisiert, und zwar mit 
Wirkung vom 1.1.1981 um 6,.2 Prozent und mit Wirkung vom 1. 1 • 
1982 um 6,0 Prozent erhont. 

4.4. Erfahrungen: 

Die Verhandlungen zum Abschluß von Verträgen gemäß § 41 ZDG 
erstrecken sich mitunter über ~ängere Zeiträume (6 Monate 
bis 2 Jahre), weil Rechtsträger ve~chiedentlich ~uf Grund 
der derzeit angespannten wirtschaftlichen Lage nicht oder nur 
sehr schwer jene finanziellen Mittel aufbringen können, die 
sie für die Beschäftigung von Zivildienstpflichtigen be­
nötigen. Die Vergütungen der Rechtsträger an den Bund gemäß 
§ 41 Abs. 1 ZDG gestalten sich unterschiedlich und richten 
sich nach der zitierten Gesetzesbestimm1ng insbesondere nach 
dem Wert, den die Dienstleistung für den Rechtsträger hat. Bei 
näherer Bestimmung der Höhe dieser Vergütungen wird weiterhin 
nach den im Jahresbericht 1980 zitierten innerdienstlichen 
Richtlinien vorgegangen. 

5 • Zuweisuxu; bzw. Einsatz von Zi vildienst"Oflichti2'en im ordent­
lichen Zivildienst~ 

5.1. Im Berichtszeitraum wurden insgesamt ••••••••••••••••• 5.940 
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zur Leis il13S o:c:.ic:ntlic!len Zivlld:'enstes ~~1Ägewiesen. 

c...ie 

TIm eine best~:cm::.rte :?',,,,,-'cl von Zi vildienstp::'lichtigen zur Ablei­

st1.lIlt"S de.s oro.e:J.t:l.i.chen Zivildienstes zuweisen zu können, ist 

eine Heihe °TOr.:. V,)!':::.~'bt:iten zu leisten~ insbesondere ist eine 

beträ·:::htlich lJ.,jhe:-e Zc-::l:::.2. von .f:. '\-,-uen zu bearbeiten, als Zi vil-

dier-stpf13.ch't;ige letztlich zugew.iesen werden können .. Gemäß 

§ 9 Abs.~ ZDG ist zu. prüfen, ob cLi.e Zi 'Tildienstpflichtigen 

fi.Lr dJ..8 bei (ier Ei:r:r1.chtung zu erbringenden Tätigkeiten die 

erforderl.ichen Fähi gke i ten und die körperliche Eignung be-

3:'tZ8:l. Ir:: :::i.!~S c.es § 9 Abs. 3 ZDG ist den Zivildienstpflich-

1:;"c.l!'...g' ~'oT'zubri.!'_gen 1::Jz·/'J. sind t wenn den Wünschen nicht ent-

3prccb..e:r:. wer,len k:;~, - sO'Nei t möglich - drei andere Einrich­

'Cunger!. zu::. AuswcüLl vorzuschlagen .. Ferner muß auf berechtigte 

',rlÜllScne ']'0:1 Rechtsträgern betreffend besonderer Kenntnisse 

und Fähigkeiten sowie persönlicher Eigenschaften von Zivil­

disl"lstlei::te~den Rücl:sicht genOImnen werden, um spätere Ver­

setzw"gell i;:n yorhins:::-..."1 zu 'Termeiden. 

Der vorangefill'lrte Wegfall e.n bearbeiteten Akten im Zuge des 

Zuweisungs·,re:cf2.hrens ist auf eine Reihe von Zuweisungshinder­

d.ssen zuriiCt::Zl.l.fiihren, wie begründete Anträge auf Aufschub 

des Arll:ri.ttes oder Befreiu.."1g von der Leistung des orde!ltliche!l 

Z.iYi.ldie.::.::rt2G - ~eist vor., häu.fig aber auch erst nach Ver­

senclU!lg .Jer Z1.lweisurJ..f;'sbescheid.e - interne kurzfristige Zu­

~Jcks~ellungen aus wichtigen, in der Person des Zivildienst­

pflichtigen geleS8n.en Gründen, Untauglichkeit auf Grund amts­

ä.rztlic2~2r Untersuchung, Auslandswoh!lsi tz und unbek?.nnter Auf­

enthal t .. 

l:'1:?ortsetzu .. :ag c.e.c '.rend.enz der Vor,ja.hre hat sLdl im Berichts­

ze~ traum e t::".'2 :·ela.l:i v hohe Zahl ehemaliger Zivildienstlei-
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Be~eich ~',;-~.L~::G,:~~.: .. eiener :?_Ecr:-:;strägar entschlossen. So sind z.B. 
beim {)::::;t2T"::::'8ichi.schi3nRoten Kreuz, Landesverband Oberöster­

!'s:.ch, ':;3 ... 45 ;1., der Zivildienstleister.:.den als ehrenamtliche 

Beim Arbeit2~-Saca~iter-Th~d Österreichs haben sich bisher 

i:lsgesarr:n:; 50 eheDJ3.::"ige Zivildienstleistende als freiwillige 

l\litarbei tel' gemeldetjl ll'l'ährend 24 in ein Angestell tenver-

~;il t!lis übe:r-.c.ommer: vlOrden sind .. 

~~~s erscheint e:rwäDnenswert, daß durch die o.a. Umstände auch 

den Geti:'.'..TI1cen de s Z':' vilschutzes und der Einbindung des Zi vil­

c:iellStes in d.ie Urr:fassende Landesverteidigung Rechnung ge-

::~uch im Bereic:~ ;:;,nderer Trägerorgacisationen des Zi v"i.ldienstes, 

Z "B .. os i2er ~iI..;' 17 und der MA 42 der Gemeinde Wien, be:±n Evar:>· 

{';81isch?:::. Jj.2.L)::Ji.ewerk Österreichs und bei der Lebenshilfe 

Or2e!"öst"~ITeiGh sind Zivildienstleistende nach Beendigung des 

ordentlichen 2i vildienstes in ein'.em Angestelltenverhältnis 

weiterhin tätig geblieben. 

~ie guten 1eisul~~en im Einsatz der Zivildienstleistenden fan-

den sichtbaren Ausdruck in der Verleihung von Belobigungsde­

~~eten und Katastrophenmedaillen an Zivildienstleistende~ ins­

b!3S0ndere darch die Rechtsträger Arbei ter-Samari ter-Bund Öster­

re"Lcus J Österreichisches Rotes Kreuz sowie Österreichische Kin-

derfreu.:nis '. 

G·e 'tJl ant e l'J eue :rt:nger:: 
·-"'~~A-..,;a~~~ 

Bedingt durcll d.c:.s In .. 1rrafttreten des § 18a ZDG (Grundlehrgang 

T11-J" 7'; 'rl."l 0.. .• -; en<,-i-l"'; ··· .... end n verg1 e; che h; e zu -p.,'''''''~t 14 .) lDJ.' t 1 1 ............ _,- ."...,1,J.. \: - - ..:.. ........ ~ '>.J ...:~ ''- tl!.; - I':;., _ _ _ _ ~~. • • 

., 984 war e '3:lotW8!'cclig ge;:;m;:-den, von der derzeitigen Zuweisu..."lgs­

pr:;;.::ds (Zuwei'::;lJ .. Il':; ~b'Nechselnd 1 bzw. 2 x j ähr2.::"ch im 3....~y-thmus 

Zi-

vildienstJ..el.stenucn bei anerkannten Einrichtungen zu gewährleisten. 

'Ss is-c beabsl::.:nc:2.0, ab Feb!"Uar 1984 überlappende ZU'I'1eisu...'1.gs-
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6.1 " 

7 

Wil"Ü auch aeiil u,C GLEIs geäußerten Wunsch nach einer flexibleren 
Zuweisungspraxi sHecbJ::mng getragen .. 

hievon .~ ••• ~~ •• ~ •• ~.~ 172 positiv, 

Aufschuban:träge (§ "14 Z 1 bis 3 ZDG) 9 

rüe-von .. """' .. "~,, "" 'i>" 2 493 positi'll, 
erledigt • 

234 

6.2. Im Veri'a..."1J.:n:;:::J. vor der 2i vildi.enstkommission haben '1981 680 und 

1982 789 2i vildie:nstvverber, im überwiegenden Pall Studenten,. 

bereits den Wunsch geä.ußert, nicht unmittelbar nach Anerken­

nung als ZiYildienstpflichtige zur Leistung des ordentlichen 

Zivildienstes zugewiesen zu werden. 

6 .3.. Erf' ah:cumten: 
!IiOr .. 'a~",~~·~t-:··~·_,.· .... • 

Der Zei traum,:t'ür den Au:.fschü'Je ausgesp~ochen w..rrden, beträgt 

nach wie vor durchschnittlich 5, ,jener für Befreiungen durch­

schnittlich 2 Jahre~ 

Die posi ti v erl.ecügwen Al:.fschub- und Befreiungsanträge sind 

1981 um ]"i 16 % u:ncl 1982 um 24,9 % gestiegen. Diese Steierungs­

quoten 2:':::15_ i,LlSC(c';sondere 8.tJ_= .4.r.Ltrags-celler zuruckzuführen, die 

wegen Hochschv.lstuCliums Aufschub vom Antritt des ordentlichen 

2i vildien::3tes üea.:ntragt haben ~ Bei. den verfügten Befreiungen 

ist seit mehrere::l ,Jahren eine rückläufige Tendenz feststell-
b8.:!' .. 

Der Geltu.ngszei '~ralllli ftir das ci"e c!_em Bundesministerll.1.ID für 

Wissenschaf't tL."'ld B'orschlmg abgeschlosse:he interm..i.r.d.ste=ielle 
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Abkommen, wonach zivildienstpflichtige Hochschul- und Univer­
sitätsassistenten einen verkürzten ordentlichen Zivildienst 
im Ausmaß von 8 Wochen zu leisten haben und gemäß § 13 
Abs. 1 Z 1 ZDG auf öffentlichem Interesse für die Dauer des 
Verbleibs im Hochschul- bzw • Universitätsdienst befreit wer­
den, wurde bis 31. 12.1984 verlängert. 

7. Nicht in den ordentlichen Zivildienst eingerechnete Zeiten 
(§ 15 ZDG): 

7.1. Im Berichtszeitraum wurden in . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . 145 
Fällen •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 2.996 
Tage in die Zeit des ordentlichen Zivildienstes 
nicht eingerechnet, und zwar ••••••••••••••••••••••••• 26 
Tage wegen in Untersuchungshaft verbrachter Zeit 

(§ 15 Abs. 2 Z 1 ZDG) und •••••••••••••••••••••••••••• 2.970 
Tage wegen grob fahrlässigen Fernbleibens vom Zi­
vildienst (§ 15 Abs. 2 Z 2 ZDG). 

7.2. Erfahrungen: 

Die als nicht einrechenbar festgestellten Zeiten (Restzeiten) 
sind an einem der nächsten Zuweisungsturnusse nachzudienen. 
Soweit bei der Feststellung von nicht einrechenbaren Zeiten 
der Verdacht bestand, daß eine der im Abschnitt X des Zi­
vildienstgesetzes .normierten Strafbestimmungen anwendbar . 
war, wurde Anzeige an die für das Strafverfahren (Verwal-
tungsverfahren) zuständige Stelle erstattet. 

8. Hereinbringung von zu Unrecht emnfanaenen Bezügen ( § 32 
Abs. 5 ZDG): 

8.1. Durch Nichteinrechnung von Zeiten in den ordentlichen Zi­
vildienst (§ 15 ZDG), Versetzungen von Zivildienstleisten­
den zu anderen Einrichtungen (§ 18 ZDG), Unterbrechungen des 
Zivildienstes (§ 19 ZDG) oder vorzeitige Entlassungen aus 
diesem (§ 19a ZDG), aber auch durch unrichtige Angaben von 
Zivildienstleistenden bei Antritt des Zivildienstes, z.B. 
über ihren Haupt- bzw. Zweitwohnsitz (§ 27 Abs. 2 ZDG) und 
sonstige Umstände, wie z.B. Krankenhaus auf enthal t, entstand 
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eine Reihe von Übergenüssen an Bezügen, die vom Bundesmini­
sterium für Inneres auf Grund des § 32 Abs. 5 ZDG in Ver­
bindung mit § 36 Heeresgebührengesetz hereinzubringen waren. 
Soweit diese Beträge nicht durch Abzug von den laufenden Be­
zügen einbehalten oder auf Grund einfacher Aufforderung ein­
bezahlt worden sind, mußten Hereinbringungsbescheide erlas­
sen werden. 

Im Berichtszeitraum wurden in •••••••••••••••••••••••• 220 
Fällen Hereinbringungsverfügungen im Betrage von insge-
samt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S 933.089,4 
erlassen. 

8.2. Mit Stichtag 31.12.1982 waren von den vorangeführten Beträgen 
aus dem Jahre 1981 noch .•••••••••••••••••••••••• S 119.281,70 
und aus dem Jahre 1982 noch •••••••••••••••••••• S 184.520,80 
offen. 

Weiters waren aus dem Jahre 1979 noch •••••••••• S 19.219,-­
und aus dem Jahre 1980 noch •••••••••••••••••••• S 22.962,---­
offen. 

In allen Fällen wurden rechtliche Schritte gesetzt, um eine 
Verjährung der Forderungen des Bundes zu vermeiden. 

Mit o.a. Stichtag bestand somit eine offene Gesamtforderung 
gegen Zivildienstleistende aus dem Titel des Übergenusses an 
Bezügen in der Höhe von ••••••••••••••••••••• S 345.983,50 

In •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 

Fällen mußten Beträge, bei denen die Rückzahlungsverpflich­
tung im Jahre 1979 bzw. 1980 entstanden war, wegen Uneinbring­
lichkeit im Ge samt ausmaß von •••••••••••••••• S 28.894,-­
abgeschrieben werden. 

8.3. Erfa.hrungen: 

Die offenen Fälle sind begründet in Zahlungsunfähigkeit, Haft, 
Auslandsaufenthalt oder unbekanntem Aufenthalt von Verpflich­
teten. Soweit nicht auf Grund von begründeten Ansuchen eine 
ratenweise Rückzahlung bewilligt werden konnte, wurde ge­
trachtet, die .offenen Beträge im Wege der Verwaltungsvoll-
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streckung hereinzubringen. 

9. Versetzungen von Zivildienstleistenden zu anderen Einrich­
tungen (§ 18 ZDG), Unterbrechung des Zivildienstes (~ 19 ZDG) 
und vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst (§ 19a ZDG): 

9.1. Im Berichtszeitraum wurden in •••••••••••••••••••••• 219 
Fällen Versetzungen, ~n •••••••••••••••••••••••••••• 178 
Fällen Unterbrechungen und in •••••••••••••••••••••• 29 

. Fällen vorzeitige Entlassungen verfügt. 

9.2. Erfahrungen: 

Die von einer Reihe von Trägerorganisationen durchgeführten 
Einstellungsuntersuchungen haben sich bewährt. 

Die durch die ZDG-Novelle 1980 geschaffene Bestimmung des 
§ 19 a ZDG war in nur wenigen Fällen anwendbar (s.Punkt 9.1.). 
Auf Grund der o.a. Einstellungsuntersuchungen konnten in 
einer Reihe von Fällen Unterbrechungen des Zivildienstes be­
reits nach der Bestimmung des § 19 Abs. 3 ZDG in Verbindung 
mit § 18 Z 2 verfügt werden. 

Für die verfügten Unterbrechungen waren insbesondere gesund­
heitliche Gründe, Haft, Suchtgiftkonsum und Disziplinwidrig­
keiten maßgebend. 

10. Überwachung der Einhaltung der den Zivildienstpflichti~en 
(Zivildienstleistenden) und den Rechtsträgern der Einrich­
tungen aus dem ZDG erfließenden Pflichten sowie der in die­
sem Zusammenhang getroffenen Maßnahmen: 

10.1. Dienstabwesenheiten von Zivildienstleistenden: 

10.1.1. Zur Überwachung der Dienstabwesenheiten von Zivildienst­
leistenden sind die Einrichtungen verpflichtet, Dienst­
abwesenheitslisten zu führen und diese mit entsprechenden 
Belegen monatlich im Nachhinein dem Bundesministerium für 
Inneres vorzulegen. 

Bei Überprüfung dieser Listen konnte festgestellt werden, 
daß di e Zeiten der Dienstabwesenheiten im Jahre 1981 durch-
schnit tlich •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6,36 % 
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und im Jahre 1982 durchschnittlich •• ~ •••••••••••• 5,36 % 
der gesamten ~ erbringenden Diens~zeit betragen haben. 

10 • 1 .2. _E_r;.,;;f;..a_h!.;;;;;;.;.T1..;J.!;;;;;"Y'~ 

10.1.2.1. Geger.:.über 0_8::1 J2.h:" 198.:) konnte 1981 bei einer Steige-

rung der Gesamtdienstzeit urr.." .. " .............. 18,24 % 
durch MaBnal:...r:u:3n vrie Einstellungsuntersuchungen, Verset­

zungen, vorzeitige Entlassungen, Dienstunterbrechungen 

sowie ZwischeI1..kontrollen bei Dienstabwesenhei ten eine 

verhaltP5sDäßige Verminde~g der Dienstabwesenheiten 

um ••••• .,~oC>ill:Jq ••• 'I!II • .,." •• IIiQ.~' •••••••••••••••••••• 0,9 
Prozentpunkte erreicht werden~ 

10.1.2.2. Gegenüber eiern Sahr 1981 konnte 1982 bei einer aber­

maligen Stelgerung der Gesamtdienstzeit um ••• 18,54 % 
eine verhältnismäßige Verminderung der Dienstabwesen-

heiten um ~~ •••••• _ •• ~.~ ••••••••••••••••••••• 1,0 

Prozentpunkte erreicht werden. 

10.2. Ar...zeigen nach Abschnitt X des ZTIG (Strafbestimmungen) : 

10.2.1. Im Berich~5zei~raurn wurden •••••••••••••••••••••••• 230 

Anzeigen gegen Zivildienstpflichtige erstattet, 

l.lnd zwar in • 8 Q • 0 " • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 

Fällen 2~ die örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften 

und in .. tiI I!) " .. a _ .... ;po •••• 11 0:1- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 221 

Fällen an die örtlich zuständigen Bezirksverwaltungs­

behörden" 

10.2.2. Erf~~rungen: ---_ ..... ---
Aus der trotz gesteigerter Einsatzzahlen in den Berichts­

jahren im wesentlichen gleichbleibenden Anzahl von Anzei­

gen kann auf eine grundsätzliche Verbesserung der Dienst­

disziplin geschlossen werden, wenn auch in Einzelfällen 

bei besonderen Disziplinwidrigkeiten Höchststrafen zu ver­

hängen waren." 

Hinsic.h;;LLc.:.r.. je:- 'Sir ... haltung der den Zi7ildienstpflichti-

17e..... ('7 l' w": -; ri ,; ;::;n~'I-" - ~ s .... ena-e-n ') , "~d den Rec'n+str!:i gern der 1:'';n o J...... ~,\I .:.....L\...I...._... ;.:::. lo~~t.-: ~ \.I..... '._~... .l .t. u....... ~ ....... -

rich~a..'1.ge:l aus d.err. Zi 7ild.ienstgesetz etiließenden ?flich-
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12. 

12.1 • 

- 12 

ten wurden seitens der Überwachungsbehörden (Landeshau~t­
männer und Bezirksverwaltungsbehörden-§ 55 ZOG) keine Be­
anstandungen aufgezeigt. 

EDV-unterstützte Administration des Zivildienst~esetzes: 

Die Bemühungen, die Zi vildienst verwal tung automationsunter­
stützt durchzuführen, führten im Jahre 1982 zur Betriebs­
aufnahme der ersten Teilstufe dieses Projektes. 

Unter Zugrundelegung des Systems AMKO (automatisierte mini­
sterielle Kanzleiordnung) in Form einer für die Erforder­
nisse der Zivildienstverwaltung adaptierten Variante wur­
den zwei Terminalplätze eröffnet, die mit dem Zentralrech­
ner der EDV-Zentrale des Bundesministeriums für Inneres in 

" 

direkter Verbindung stehen. Damit wurde eine EDV-unter-
stützte Protokollierung des Ein- und Auslaufes aller den 
Materienakten der Zivildienstverwaltung zuzuordnenden Schrift­
stücke möglich. 

Als nächste Projektstufe ist vorgesehen, die EDV-mäßige 
Vollziehung des Zivildienstgesetzes auf die Führung der 
Geschäfte der Zivildienstkommission und der Zivildienst­
oberkommission auszudehnen. 

Zivildienst-Informationen: 

Das Bundesministerium für Inneres hat im Jahre 1982 begon­
nen, als Beilage zu der von der Generaldirektion für die 
öffentliche Sicherheit herausgegebenen Monatsrundschau 
"Öffentliche Sicherheit" Zivildienst-Informationen zu ver­
öffentlichen. Diese Publikation dient auch als ''Verlaut­
barungsblatt für den Zivildienst" im Sinne des § 4 Abs. 6 
ZOG und soll, ohne für den Zivildienst zu werben, das ge­
genseitige Verständnis zwischen Sicherheitsexekutive, Zi­
vilSChutz, Zivildienst und der Bevölkerung vertiefen, wie 
im VorWort der "Öffentlichen Sicherheit", Ausgabe Nr. 7, 
Juli 1982, 47. Jahrgang, festgestellt worden ist. 

Diese Publikation bietet Gelegenheit, wie dies seit No­
vember 1982 praktiziert wird, das Verzeichnis aller als 
~eeienete T~ä~er des Zi~rildienstes anerkannte~ ~ir~i:htu.~-
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13.1 • 

13.2. 

Die im Rahmen der ho," Abteilung 11I/5 Csei t 1 .. 1 .. 1983 Ab-

te ';lung I_TI/6) J..·'m J-d.~"'''~e -1,0/:"1 .G"e~e1-,L;"T~·:"c-na r-",}""t-;;Y1f'-7:'::;_ "LUncl Tn-
..J..,. A...:......l. ..) ,-) c:::; -"'- ....... ----.- c......I.~v ~';~-":~~~"';~;';;~':;;:_'-'';;'~_'_a''''' __ ;o.....;;;.;~ 

forrnationsstel1e übeT den Ziirildj.e':1:--:::t bietet allen Zi vil-
__ ." _"",~ __ ""~"""",,,,,.~,·-,*".:;".lJ"'''''''t$,,",,,-= .•. ~t.,,", 

dienstwerbern, Zi vildienstpf1icb.ti[::e~-:.. UY.:.ci sonstigen interes­

sierten Personen die Möglicr .. ,k::.",-~ fiEl i7ege von telefonischen 

Anfragen oder persönlichen Vc::·s:,rcach.en allgemeine Rechts- und 

sonstige Auskünfte in AngelcCC::Lheiten eies Zivildienstes zu 

erhalten .. 

Im Berichtszei trau.l!l wurden zYjei Blli'1.clesgesetze erlassen, und 

zwar die ZDG--Novelle1981 ~ 3G-31 "N:.-, 3~-4, U.1::"Ö. 6..ie ZDG-Novelle 

1982, BGB18Nr~ 315. 

In demselben Zeitraum wll.rden 9 Ve::~c:rd.nl1~gen erlassen, davon 

5 
Veroränungen des BU . .!ldesmi!listers fi...::- Izmeres (BGB1 .. Nr 0 258/ 

1981, BGB1",Nr .. 378/')981, 

und BGB1.Nr. 302/1982)9 

mit dem Hauptausschuß des Nationc.lr::i.tes 

lli"1d 

~\: ~.,." 
_~_ ... ,...r,_ 1/Cj 11°8" 2 

1"7' --'/ J 

1 

(BG5l~Nr~ 612/1981) 
3 

Verordnungen der Bu.ncie:3regienL0.~:; (BC~Bl .. Nr~ 611/"1981 1 BGBl .. 

N"Y"_ .. 613/1981 " "'Cl- BG"'~l ",T~ (:'~.1 i1"'~" \ I.A...!....L b_ ~lt~ ,,. V j':':-O/ ~;\"J I ,/ "'.1-

Im vorangefillrrten Zeitraum VfLlTÖ.t::::n .. l. SY:".'::7' 5 
Durchführungserlässe zum Z.i vi: .. -:li. 2n(3t~;8setz 1,mrl d.2n da~m er-

gangenen Verord:r.l.Ul1.ge!I. ::.n ,i2::1 fol,s-er:::ie:::: Bel2.l.'lg,:::n herausgege­

ben,und zwar 

unter ho .. Zahl: 91 

II1/5/82, über die 

leistenden so~rvie ü'ber ,i:'.--:; 

de:r Ei:l.Tichtu:::lgen und c.te:.:' 

r Rec~ts~räger bzw. 
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machung und Auszahlung derselben mit entsprechenden For­
mularmustezn und 

- unter ho. Zahl: 90 430/22-II1/5/81, hinsichtlich der bar­
geldlosen Auszahlung der Bezüge für Zivildienstleisten­
de über Konten der Österreichischen Postsparkasse und 

13.3.2. an alle Ämter der Landesregierungen 
- unter ho. Zahlen: 94 060/58-111/5/81 und 94 060/68-III/ 

5/82 hinsichtlich Familienunterhalt, Wohnkostenbeihil­
fe, Familienbeihilfe und Vergütung der Unkosten ·,·ftrr 'die- ' 

Benützung der eigenen Wohnung und der damit zusammen­
hängenden Gebarung. 

14. Grundlehrgang für Zivildienstleistende: 

Auf Grund der ZDG-Novelle 1980, BGBl.Nr. 496, sind Zivil­
dienstleistende mit Wirkung vom 1.1.1984 während des or­
dentlichen Zivildienstes eLnem Grundlehrgang zu unterzie­
hen, soweit dies für die Leistung eines außerordentlichen 
Zivildienstes nach § 21 Abs. 1 ZOG erforderlich ist (§ 18a 
ZOG). Der Bundesminister für Inneres hat die Durchführung 
des Grundlehrganges geeigneten und bereiten Rechtsträgern 
zu übertragen oder allenfalls durch das Bundesministerium 
für Inneres durchführen zu lassen. 

Art, Umfang und Dauer des Grundlehrganges sind. durch Ver­
ordnung des Bundesministers für Inneres im Einvernehmen 
mit dem Hauptausschuß des Nationalrates festzusetzen. Die­
se Verodnung wurde bereits erlassen und im Bundesgesetzblatt 
Nr. 612/1982 verlautbart. Sie sieht in einer Dauer von ins­
gesamt 4 Wochen eine Schulung der Zivildienstleistenden in 
den Fächern (Lehrblöcken) WPflichten und Rechte der Zivil­
dienstleistenden", WPolitische Bildung", "Möglichkeiten ge­
waltfreier Verteidigung im Rahmen der Umfassenden Landes­
verteidigung", "Sanitätsdienst", "Selbstschutz und Kata­
strophenschutz" und "Technische Hilfeleistung" vor. 

Zur Abklärung, welche Rechtsträger anerkannter Einrichtun­
gen diese Grundlehrgänge 'durchführen, aus welchem Personen­
kreis sich Leiter und Vortragende rekrutieren werden, wel­
chen Institutionen (Projektsgruppen) die Ausarbeitung ge­
eigneter Lehrbehelfe für die einzelnen Lehrblöcke über-
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tragen werden, in welcher Form die Abwicklung der Grund­
lehrgänge erfolgen soll (internatSmäßige Unterbringung 
der Zivildienstleistenden, Abhaltung der Grundlehr~~e 
dezentral pro Bundesland bzw. pro Oberlandesgerichts­
sprengel oder allenfalls zentral beim Bundesministerium 
für Inneres) sowie der damit zusammenhängenden organisa­
torischen Belange (Aufbau- und Ablauforganisation) wurden 
bereits eine Reihe von Besprechungen geführt und Initia­
tiven gesetzt, die im Jahre 1983 ~ Abschluß zu bringen 
sein werden. Besprechungen wurden geführt mit den Ämtern 
der Landesregierungen, dem Bundesministerium rur Finanzen, 
dem Bundesministerium für Unterrieht und Kunst, dem 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, dem 
Bundeskanzleramt (Abteilung für die Koordination der Um­
fassenden Landesverteidigung), der Verwaltungsakademie 
des Bundes, den für die Abhaltung von Grundlehrgängen 
im Sinne der Intentionen des Gesetzgebers in Betracht 
kommenden Rechtsträgern u.dgl •• Weiters wurden mit In­
stitutionen, die für die Unterbringung und Verpflegung 
der Zivildienstleistenden sowie für ~ie Beistellung von 
Unterrichtsräumen, Lehrmitteln und geeigneten Freizeit­
einrichtungen in Betracht kommen, wie Berufsförderungs­
institute, Kolpinghaus, Sportheime etc., Kontakt aufge­
nommen. 

Wie sich bereits jetzt abzeichnet, dürfte die Abhaltung 
von Grundlehrgängen von den meisten Landesverbänden des 
Österreichischen Roten Kreuzes und einigen Ländern teils 
alleine teils im Zusammenwirken dieser Rechtsträger über­
nommen werden. 

Die Übertragung der Durchführung der Grundlehrgänge an die 
Rechtsträger anerkannter ELnrichtungen, die näheren Rege­
lungen über die gegenseitigen finanziellen Beziehungen 
zwischen dem Bund und den Rechtsträgern und sonstige mit 
der Durchführung der Grundlehrgänge verbundene Vereinba­
rungen werden durch Verträge nach bürgerlichem Recht zu ' 
regeln sein. Die für die Abhaltung der Grundlehrgänge 
notwendigen Durchf~rungsbesti~~gen des ho. ~~esmi~­
steri~ sind in Ausarbeitung und ebenfal!s im Laufe des 
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Jahres 1983 zu erwarten • 
. ' 

Administration im Zusammenhang mit der Berechnung und Zahl­
barsteIlung der Bezüge der Zivildienstleistenden (§ 25 ZDG), 
der Sozialversicherung (§ 33 ZOG) sowie der Ver~tunzen nach 
§ 41 ZDG: 

Gemäß § 32 Abs. 1 ZDG sind die nach den §§ 26 bis 30 und 

§ 31 Aba. 1 Z 1 bis 7 gebührenden Beträge vom Bund zu zah­
len. Das ho. Bundesministerium hat sie zu berechnen, zahl­
bar zu stellen, auszuzahlen und zu verrechnen. Es sind dies 
die Ansprüche auf Taggeld und Überbrückungshilfe , Quartier­
geld, Kostgeld, Kleidergeld, Ersatz der Kosten für Wasch­
und Putzzeug und Reisekostenvergütungen. 

Die Administration aller mit der zitierten Gesetzesstelle 
zusammenhängenden Belange durch die Abteilung III/5 des 
ho. Bundesministeriums sowie die damit verbundene Korrespon­
denz gestaltet sich auf Grund der großen Zahl eingesetzter 
Zivildienstleistender zeit- und arbeitsaufwendig. 

Erfahrungen: 

Zu dem Gesagten ist anzuführen, daß es bei der Zahlbar­
steIlung der o.a. Bezüge und der damit zusammenhängenden 
Administration trotz der im Berichtszeitraum angefallenen 
zahlreichen Neuerungen in der Gesetzeslage zu keinen nen­
nenswerten Problemen gekommen ist, jedoch zur Bewältigung 
dieser Aufgaben ein erhöhter Arbeitseinsatz erforderlich 
war. Der Umstand, daß jene Belange, die einer Mitwirkung 
der Rechtsträger bzw. Zivildienstleistenden bedürfen, in 
an alle Rechtsträger anerkannter Einrichtungen ergangenen 
Durchführungsbestimmungen ausführlich geregelt wurden, hat 
sich Beh~ positiv ausgewirkt. 

Infolge der im wesentlichen gegebenen Zahlungswilligkeit 
der Rechtsträger anerkannter Einrichtungen sind keine er­
wähnenswerten Probleme bei der Vereinnarum1ng der von die­
sen zu leistenden Vergütungen nach § 41 Abs. 1 ZDG auf ge-
treten. 

Hinsichtlich der durch die ZDG-Novelle 1980 dem Heeresge-
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bührengesetz angepaßten Auszahlung eines Tageskostgeldes 
an Zivildienstleistende bei Nichtteilnahme an der Ver­
pflegung haben sich gewisse Anpas~~sschwierigkeiten er­
geben. 

Im Zusammenhang mit den den ständigen l\li tgliedern der Zi­
vildienstkomrni.ssion und der Zivildienstoberkommission so­
wie den .~tragstellern und Ve=trauenspersonen gebühren­
den Vergütungen mußte eine Aufbau- und Ablauforganisation 
geschaffen werden, die nach Überwindung von Anfangsschwie­

rigkeiten nunmehr problemlos abgewickelt werden kann. 

16. Finanzielle Gebarun~ im Bereich des Zivildienstes (§ 57 
Abs. 1 ZDG): 

16.1 • Berichtsjahr 1981: 

16.1.1. Ausgaben 1/1117 Zivildienst (Zweckgebundene Gebarung): 

Im Berichtszeitraum wurden an Ausgaben getätigt: 

Beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/11177 Auf-
wendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) ••• S 152,786.477,­
beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/11178 Auf-
wendungen ••••••••••••••••••••••••••••••••• S 21,521.020,-

Verglichen mit den Ausgaben des Jahres 1980 
ergeben sich Mehrausgaben von: 

S 174,307.497,-

Beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/11177 •••• S 35,326.623,­
beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/11178 •••• S 3,527.966,-

S 38,854.589,-

Das Bundesministerium für Finanzen hat mit Note vom 16.11. 
1981, Zar~: 26 0210/21-I1/4/81, gemäß Art. V Abs. 1 Z 2 
des Bundesfinanzgesetzes 1981 die t~erschreitung des Bun­

desvoran.schlages 1981 beim finanzgesetzlichen .Ansatz 1/ 
11177, in der Höhe von S 5,700.000,-- genehmigt. Die tat­
sächliche toerschreitu.~g betrug S 4,006.477,--. 

Jie Jahres1:reditüberschreit~g vrurde mit der Auflage er-

III-32 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)18 von 73

www.parlament.gv.at



S 2 g OCC ,; ~)(.~c, ,'--~ ,:,::'-'1.' 

meri.e,~ AtlfwSE,j 

=:-_'_:', der Höhe von 

Bundesgendar-

gtc:,,':::i:zlicl:18 1ferr-flichtungen in der 

Einsa.tz "f,lon. I:?~ e~stpflichtigen im ordentlichen Zi-

von 2.ns1?:Cl.l::l·,~; C,:':2-::: ':~ ;'2.';;~:' 2:l Personsr.. für Familienunterhalt, 

Wow'lrost anlJ2 LLi:!...t',; , Ve:cgiit-: .. mg der Unkosten für die Benüt-

Z1'1'nD" de>-r el' p-,o',',p'~'N')1"'''1'~Y1:::t (§ 3.:1.,,;0 _~;;nr. ') so"'-; Po au.t:'_, e;n ger'_' n!Z.-~ ___ c·, ..... -, ............ 1", ..... iio- .. ·~-C \ _~ - ..!..LJ,-, 1 ....... _ ... __ 

fügiges Steig';;!l der kc,tr2.ge :::..uf Befreiung von der Wehr­

pflicht 11::ld (::'~~.I:i.':: 72::-bUl'lcier:.. C.'2T Tätigkeit der 2i vildienst-

s 5 ~ 700 ",000. d_e vn:t',:',:::e dc ::;!::l2.1b !licht voll ausgeschöpft, 

'NO; j sic~'~, c~ie~~l..i:.2. :::':;:' Z;::..~,r-ilc.ienstleistenden bis zum Jah-

resende -;g8i g3ge:::i:'.be::::- C~2r:l Zei tp .... 1.11.k~ der Kredit anf orderung 

infolge Un:t~:;,rb: .. ec;l:ung des ordentlichen Zivildienstes ver-

ringert ha-r;" 

Beim ':ina..'r"J.zgeset;:;::"'i'':~':'tC:Yl An.satz 1/11178 ergaben sich die 

ßtlehrausgabe::~ gegsniit"::l" c.em Vo!'jal"..r vor al::"em durch den 

vermehrter.:. :.sinsatz YQ1':' Z:..Yild.ienstpflichtigen im ordent­

lichen Zi VJ .. ldi211S't u:c.ci uuolge der Valorisierung der mit 

den Rechtstriü;ern gerniiß § 41 Abs .. 2 ZDG vereinbarten Ver­

gütlli1gen um ~5 ~ 2 ~.~ rni t Nirksam..'cei t vom 1 .. 1 .1981. Die Wert-

siche::!:-Ul":;- '='l.:::1..2:'"7; au:' cle!l Dll t den Rechtsträgern von an-

erkannten :~ir~':_c:T+;'rr~E.,:e::, :J.2.2r: § 41 z:DG über die gegensei­

tigen finc~;:'lzi.e,L_e!J. ,;5~~::;iehungen abgeschlossenen Verträgen. 

Auf die Be "i.~0'8l:;. ? i,.:l1d :3 'wird \r e r'lli es e n .. 

16.1 .2. Einnah!lls!l? i. 

11170 

") ~. 4 • e ~ • 0 e _ • S 34,255.700,-
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'lerglichen mit den Einna:b...men des Vorj ahres 

bei demselben finanzgesetzlichen ,,'\...1'lsatz er·~ 

gaben sich MehreirL11.ahmen yon " ... ' .• , ........... S 8,942.041,-

Näheres siehe Beilage 9. 

Diese MehreirL"Ylahmen im Jahre 1981 sind \Tor allem auf einen 

vermehrten Einsatz von Zivildienstpflichtigen, außerdem 
auch auf die vorangeführte Valorisierung der Vergütungen 

zurückzuführen .. 

16.1.3. Erfa.b.ru.ngen: 

16.2. 

An der Situation, daß Überschüsse in der ZiYildienstgeba­
rung, wie sie im § 57 Abs. 1 ZDG vom Gesetzgeber angenom­
men wurden, nicht erzielt werden können, hat sich auch im 
Berichtszeitraum nichts geändert. 

Im übrigen wird auf die diesbezüglichen Ausführungen in den 
bisherigen Jahresberichten verwiesen. 

Berichtsjahr 1982: 

16.2.1. Ausgaben 1/1117 Zi\Tildienst: 

Im BerichtszeitraQm wurden an Ausgaben getätigt: 

Beim finanzgesetzlichen ~satz 1(11177 Auf-
wendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) •• S 187,328 .. 346,39 
beim finanzgesetzlichen L"YlSatz, 1L1~178 Auf-
wendungen •••••••••••••••••••••••••••••••• 3 30,887.158,64 

S 218,215.505,03 

Verglichen mit den Ausgaben des Jahres 1981 
ergeben sich Mehrausgaben von: 

Beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/11177 ••• 5 
beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/11178 ••• S 

S 

34 , 54 1 .869, 85 
9,366.138,30 

43,908.008,15 

Der Bundesvoranscr.lag 1982 basiert auf der ~4.r1..r.l.ahme eines 
:::ir..satzes von durchsch..l1i ttlich 2 .. 034 Zivildier..stpflichtigen 

(bezogen auf den Jahresdurchschr~tt). Ir~olge des 
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segenüber dieser Za.lJ.l verringerten t2.ts3.8~2ichen Einsatzes 

70n durchschnittlich L9L 4 Zi\rildi.2:'.ßt:~::_ic~tigen pro ':f..o­

nat ergaben sich notV'le:':lciigerneisc Einspar...mgen von geplan­

ten Ausgaben .. Diese im Monat NOlrember 1982 er:ti ttel ten Aus­
gabeneinsparungen von S 11,500.000,- beim finanzgesetzlichen 
Ansatz 1/11177 wurden dem Bundesministerium für Finanzen zur 
Bedeckung einer Überschreitung des Jahreskredites 1982 beim 

finanzgesetzlichen Ansatz 1/11400 Bundesgendarmerie - Per­
sonalaufwand zur Verfügung gestellt. 

Daß dennoch beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/11177 Mehraus­
gaben von S 34,541.869,85' gegenüber dem Vorjahr entstanden 
sind, ist vor allem auf folgende Umstände zurückzuführen: 

Vermehrter Einsatz von Zivildienstpflichtigen im ordent­

lichen Zivildienst, 

Vergütung einer zweiten monatlichen Heimfahrt für Zivil­

dienstleistende durch die ZDG-N ovelle 1981, BGBI.Nr. 344, 

Erhöhung des Taggeldes? der Überbrückungshilfe und der 

Höchstbemessungsgrundlage für den Familienunterhalt, fer­
ner Vergütung der Grll..1'1dgebühren für Strom, Gas sowie Fern­
sprechgrundgebühren durch die ZDG-Novelle 1982 und 

Neuerlassung und Valorisierung der VerordnUL1'1gen des Blli~­

desministers für Ir-neres, BGBl.Nr~ 302/1982 und 149/1982. 

Beim finanzgesetzlichen ~~atz 1/11178 ergaben sich die 
Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr vor allen auf GnL1'1d des 
o.a. vermehrten Eir~atzes von Zivildienstpflichtigen im or­
dentlichen Zivildienst sowie infolge Valorisierung der mit 

den Rechtsträgern gemäß § 41 Abs. 2 ZDG vereinbarten Ver­
gütungen um 6,0 % mit Wirks2.m...1{:ei t vom 1.1.1982 u Im übrige::1 
wird auf die Beilagen 10 und 11 veI'wiesen. 

16.2.2. Einnahmen 2/1117 Zivildienst: 

Im Berichtszeitraum wurden &l Ei~~ahmen getätigt: 
Beim finanzgesetzlichen L~satz 2/11174 

Laufende Einnahmen S 42,990.331,75 

= 57 Abs. 1 ZDG in der F2.ssung der ZDG-i1ovelle 1980 sieht 
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~ine Zweckbindung der Einnahmen aus der Zivildienstgeba~ 
nicht mehr vor. Überschüsse sind nicht mehr anzuführen, so­
daß nur mehr die tatsächlichen Einnahmen - das sind etwas 
weniger als 20 % der Ausgaben - bei den Ansätzen 1/11177 und 
1/11178 - aus~~weisen sind. Infolge der vorangeführten Ge§et­
zesänderung wurde der finanzgesetzliche Ansatz 2/11170 Zweck­
gebundene Einnahmen auf 2/11174 Laufende Einnahmen geändert. 

Verglichen mit den Einnahmen des Jahres 1981 beim finanzge-
• 

setzlichen Ansatz 2/11170 
ergeben sich Mehreinnahmen von ••••••••••• S 8, 734 .631 , 64 

Diese Mehreinnahmen im Jahre 1982 sind vor allem auf den ver­
mehrten Einsatz von Zivildienstpflichtigen im ordentlichen 
ZiVildienst , außerdem auch auf eine 6,0%ige Valorisierung 
der von den Rechtsträgern der Einrichtungen gemäß § 41 Abs. 1 

ZDG an den Bund zu leistenden Vergütungen mit Wirksamkeit vom 
1.1.1982 zurückzuführen. Im übrigen wird auf Beilage 12 ver­
wiesen . 

16.2.3. Erfa.h!:ungen : 

Auf Grund der Neueinrichtung der Zivildienstoberkommission 
mit 1.1.1982 und der mit demselben Zeitpunkt in Kraft getre­
tenen Änderungen in den Kompetenzen der Zivildienstkommission 
sowie der Einführung einer A~gel tlmg der Kosten für den Zei t­
und Arbeitsaufwand für die übrigen ständigen Mitglieder mußten 
die Vergütungen für die Mitglieder der genannten Kommissionen 
einer Neuregelung zugeführt werden. Darüber hinaus haben auf 

Grund der ZDG-Novelle 1980 die übrigen ständigen Mitglieder 
der beiden Ko~ssionen nunmehr Anspruch auf Vergütung der 
Reise (Fahrt-) auslagen nicht mehr nach dem Gebührenanspruchs­
gesetz 1975 , sondern nach der Reisegebührenvorschrift (RGV) 
1955. 

Mi t Rücksicht darauf, daß für einige Mitglieder der o.a. Kom­
missionen bisher noch keine Einigung über eine endgültige Ver­
gütung mit dem Bundesministerium für Finanzen erreicht werden 
kor.nte und daher derzeit vorläufig festgesetzte Vergütungen 
;eleistet werden, müssen Aussagen über finanzielle Auswirkun­
~e~ =u eine~ späteren Zeitpunkt erfolgen. 
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Auf Grund de:- 2JJC--i:{ovelle 1980 gebühren den Antragstelle~ 

gemäß § 5 Aas. "\ ~lnd. ~ 5a A,bs.. 1 sowie den Vertrauenspe!'­

sonen ger::äß § 6 Abs, 3 ZDG Gebühren in sinngemäßer Anwen­

d:ung <ks GebÜhrenan..::;:pruchsgesetzes 1975 über die Gebühren 

der j(~l~~raUen~JE)erSon(~n in den im Geschwornen- und Schöffen­

lis"tengesetz zur Bi::"dur:.g der Jahreslisten berufenen Kom-

:m::.ssionen .. 

:Jie ci t der Ac'1Trr'i ni,s-;:;::.-ation dieser Vergütung verbundene Ar-

02 :.';: :!.s-::; -~ ~a. "leshal b sehr :,:mangreich, weil trotz AU::lage 

eins:: en-::sp::;'echenden P..ntragsfor:nu.lars hä.ufig Formgebrechen 

ir~ de::- i:tntY2.gste11ur.:.g zu verzeich..'1.en sind. 

Wie :2rl2i t;: :3UITl Ende d.es Berichtszeitraumes bekannt gewor­

den. :.-2-:) ::.-:ieb '; e ine ~Lrtderu...'1.g der RGV 1955 u.a. eine Er­

höh~~g ~er ~agesgebQ~r nach Tarif 11 sowie der ~achtigungs­

ge"büt.r -,ror ~ _:;'J.f Grund. der damit verbundenen Erhöhung des 

1::081>- ur~.:ll;,c.l"'i~iergeldes der Zivildienstleistenden ist rni t 

e::'nem ~:'..Gn~"':-r\r: .!:3cdar::' an Kreditmitteln von ca. S 15,000.000,­

zu recb..rl:o; '"lt der bei der Erstellung des Bundesvoranschlages 

'i':;;33 n(;,;1:1 xLi.chi eingeplant vferden kon:.l"lte. 

V[i t:::j,cks~cht auf d.en Inkrafttretenstermin des § 18a ZDG 

(1 .1 " '1984) wurden bisher noch keinerlei Zahlungen für die 

Jurch:~~~g des GTIh~dlehrganges für Zi~r.Lldienstleistende 

Ste:!.lurh:.--:rlc::..hne ;:em3.ß ::-) 54 A'']s ~ i ZDG zu d.en im Bericht der Zi vil-
~_ • 11 _::IIIIiM!IUI _ M at"lIo% '( 

'l\~~T~!2l'~rl~x";S~;Ysi:?!l (Sei -;:;e 11 und 12) angeführten Emofehlungen 

übe"'::' die ErJ.e r"i2:'.1.::l.f" r:er von Zi~.n ldienstleistenden im Berichtszei t-
~ n:mI mtn )~ ............... __ .::.......:..;.;;,;;....;;;.;.;..~;:.;~;.:;;;;;.;;..;;;,;;;.;;;;.;;.~..;.;.;.;;.;;.;;;~;,;;;.....;;;..;,;;..;;;...;;...;;.;;..;.;;;...;.;..;-----

In E::ltsr!'e·~h1l.:.'"lg des § 54 Abs .. .3 ZDG, BGB1.Nr. 187/1974, idF des 

Bu..11.desgeset·;:;s ~ BG31 .. Nr ~ 436/1980, wird ausgefüh...-t: 

1. GiLl1tlle::.:' ;J ~ ~ f::Ll'c:ct 2: Besenwerde gegen ciie FeststelluI"..g yon in 

die Ze-L t 0.,:;3 C nien,~licha:n Zi vl.ldienstes ni::ht eingerecl:m.eten 

Ze~ ;;el'l~ d,,-,::; 1]n,1;81":n'8e::U..Lng des :Jrdentlichen Zivildienstes bzw. 

elen (iHm t:ll"irl ~ ÖL9.t~, ;:-;t;:':.7n 11en Eingaben ~,lm Beheb1.L~g bzw. P.bändertL.~g 

der i:n ,ie!"~ 0 .. <:l. ,. P,.,ytgelegenhei ten erlassenen Bescheide nicht 
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~er 3eschwerde wurde im Sinne der von der Zivildienstkommis-
8io~ gemäß § 37 Abs. 2 ZDG abgegebenen Empfehlung keine Folge 
gegeben, weil die Durchführung der diesbezüglichen Verwaltungs­
verfahren und die vorgenommene Beweiswürdigung als ordnungs­
gemäß anzusehen waren. 

2. Herbert L. führte Beschwerde darübe=, daß Zivildienstleisten­

den auf Grund der ZDG-Novelle 1981, BGBl.Nr. 344, erst ab 1.2. 

1982 zweimal pro Monat sogenannte Familienheim:fahrten gewährt 
werden kön.'11.en, während Wehrpflichtigen ein gleichartiger An­

spruch auf Grund der HGG-Novelle 1981, EGEI.Nr. 255, bereits 

seit 1.6.1981 zustand. 

Dem Beschwerdeführer wurde im Sinne de~ von der Zivildienst­

kommission gemäß § 37 Abs. 2 ZDG abgegebenen Empfehlung mitge­
teilt, daß es sich bei der in seiner Beschwerde angeführten L'11.­

gelegenheit um eine Maßnahme des Gesetzgebers handle, an die 
die Vollziehung bei der Gesetzesanwendung gebunden sei. Dem Be­
schwerdeführer wurde weiters Rechtsbelehrung über die Möglicb­
keit erteilt, einen Bescheid nach § 32 Abs. 4 ZDG zu begehre~ 
und gegen diesen eine Beschwerde beim Verfassungs gerichtshof 
nach Art. 144 B-VG einzubringen. 

3. 9 Zivildienstleistende führten Beschwerde über die Art der Zi­
vildienstleistung bei einer in Salzburg gelegenen Einrichtung, 
die von ihnen dort zu erbringenden Tätigkeiten und Dienstzei­
ten, die Vorgangsweise bei vorgenommenen Versetzungsverfahren 

nach dem Zivildienstgesetz und angeblich bei der Beaufsichtigung 
und dem Transport von Behinderten aufgetretene Gefährdungen durch 

das metallene Zivildienstabzeichen. Die Zivildienstoberkommis­
sion hat ein ausführliches Ermittlungsverfahren durchgeführt 
und empfahlen, der Beschwerde keine Folge zu geben, weil sie 
sich im wesentlichen als unbegründet herausgestellt habe. Gleich­
zeitig wurden jedoch Anregungen für eine nähere Ausführung der 
Dienstzeitregelung des § 23 Abs. 1 ZDG, der Vorgangsweise bei 
Versetzungen und der Ausgabe bzw. Herstellung des Dienstabzei­
chens gegeben. Die Beschwerde wurde im Sinne der o.a. Empfeh­
lung abgewiesen. Den Anregungen der Zivildie~tobe~ko~ssion 
~~=ce ~eitgehend Rechnung getragen. 
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4. Thomas L. führte Beschwerde gegen die Unterbrechung des or­
dentlichen Zivildienstes und die Tatsache, daß er bei Zu­
weisung zur Ableistung des ordentlichen Zivildienstes einer 
Einrichtung zugewiesen worden sei, bei der er die erforder­
liche Dienstleistung aus gesundheitlichen Gründen nicht hätte 
erbringen können. Die Zivildienstoberkommission hat in ihrer 
gemäß § 37 Abs. 2 ZDG abgegebenen Empfehlung ausgeführt, daß 
die gesundheitliche Eignung des Zivildienstpflichtigen auf 
Grund der Aktenlage (Ergebnisse der Stellungsuntersuchung) 
als gegeben angenommen worden sei. Da sich in der Folge auf 
Grund der krankheitsbedingten Dienstabwesenheiten des Zivil­
dienstleistenden dessen Untauglichkeit für den Einsatz bei 
der betreffenden Einrichtung herausgestellt habe, der Zivil­
dienstleistende einer Versetzung zu einer Einrichtung, bei 
der er leichtere Tätigkeiten zu erbringen gehabt hätte, nicht 
zugestimmt habe und eine Versetzung gegen dessen Willen vor­
aussichtlich zu neuerlichen Dienstabwesenheiten geführt hätte, 
sei die Unterbrechung des ordentlichen Zivildienstes gemäß 
§ 19 Abs. 3 ZDG zu Recht erfolgt. Die Beschwerde wurde im 
Sinne der o.a. Empfehlung abgewiesen. 

12 Beilagen 

22. November 1983 
Der Bundesminister: 
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Beilagenverzeichnis 

zu Zl.: 94 03 1/10-I1I/5/83 

Beilage 1. Standesverzeichnis über Zivildienstpflichtige für die 

Jahre 1981 und 1982, 

2. Verhältnis taugliche Wehrpflichtige - anerkannte Zivil­

dienstpflichtige, gestellte ß~träge gemäß § 5 Abs. 1 ZDG, 

3. Statistik über gemäß § 4 ZDG anerkannte und widerrufene 

Einrichtungen und Zivildienstplätze, Stichtag 31.12.1982, 

4. Zuweisungsstatistik 

5. Zivildienstpflichtige, die noch keinen Zivildienst ge­
leistet haben, Stichtag 31.12.1982, 

6. Statistik über die Befreiung von der Leistung bzw. Auf­
schub vom Antritt des ordentlichen Zivildienstes, 

7. Ausgaben beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/11177 (1981) 

8. Ausgaben beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/11178 (1981) 

9. Einnahmen beim finanzgesetzlichen Ansatz 2/11170 (1981) 

10. Ausgaben beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/11177 (1982) 

11. Ausgaben beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/11178 (1982) 

12. Einnahmen beim finanzgesetzlichen Ansatz 2/11174 (1982) 
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Standesverzeichnis über Zivildienst~flichti~e für die 
Jahre 1981 und 1982 

Stand 1.1.1981 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14 438 

Zugang 1981: 

Abgang 1981: 

Anerkennungen der Zivildienstkommission 2 826 
17 264 

Widerruf von Anerkennungen •••• 14 
Todesfälle ••••••••••••••••••• 5 19 

Stand 31.12.1981 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17 245 

Zugang 1982: 

Abgang 1982: 

---- -------• 

Anerkennungen der Zivildienstkommission 2 909 
Anerkennungen der Zivildienstoberkom-
mission 80 

Widerrufe von Anerkennungen 
gemäß § 5a ZDG 

20 234 

22 

Stand 31.12.1982 •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 20 212 
---------------
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.Jahr 

taugliche 
Wehrpflicht:Jp;e 

anerkannte 
ZD-Pflichtige 

gestellte 
Anträge 

Verhältnis der 
tauglichen Wehrpfl. 
zu anerkannten ZD 
in % 

Beilage 2 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

50.593 51.306 52.541 70.318 70.062 59.190·) 56.217··) 54.099··) 

1.257 1.439 1.477 1.994 2.489 3.188 2.826 2.909 

2.481 2.015 2.259 2.914 3.796. 4.011 4.041 4.242 

2,48 2,80 2,R1 • 2,83 3,55 5,38 5,02 5,37 

.) Wert laut tel. Auskunft des Bundesministeriums f. Landesverteidigung vom 5.4.1982 

•• ) Wert laut tel. Auskunft des Bundesministeriums f. Landesverteidigung vom 23.2.1983 
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Beilage 3 

S TAT IST I K 

Uhp.r dAn StAnd An epmJtß § 4 700 Anp.rkanntp.r Elnrtcht llnefm 11n" Zlvl1d1 .. n~tplHt?p.n 
mt. t Stlchtn~ 31.12.19A2 

1 A1."rl" tt) J:l ndp.r ~Anz"hl dp.r AnerkAnntpn 'An7.phl d~r~ilvl1- 4VprJ:lndprune~n ~e~pn-
I Elnrlchtuncp.n femUß dl pnRtplHt7. I, h.". Ober d .. m VorjAhr (. -l 

t ' . • '§4Z00 " , unt er Spnl tp. ~ An~e- . 
f lJhrten Elnrlchtuneen 

1982 VorjAhr 19A2 VnrjAhr EJnr1chtun~p.n P]Ut?~ 

. 
B\1rp;tmlAnd 20 19 110 109 • 1 • 1 

KJtrntpn 35 35 190 1fl5 - • 25 
Nt~dp.rX~tp.rrp.tch 1'9 1~8 h'jO 609 ... 1 ... 41 . 
Qh"r:Hfo:t~rr:~1 r.h 77 '}q r;74 509 ... 1A ... 6r; 
Snlzhllrrr ~n 27 (>(,3 255 ... 3 ... 8 

ß,Stpt pmArk 61 66 2'93 2'fl6 ... 1 ... '17 
T\rol 5R 1.4 31fl ?-81 • 14 • ~7 

VnrnrJ hp.rß 49 41 ?1?\ 15A . ... 8 ... 55 
Wlpn 93 67 • 1 1~6 1 681 ... 6 • 55 

41A 426 4 "'.7 I. 1 ~3 ... 52 ... ~1/. 

Wtpn, A.o.ZD 1 1 ~n 50 ~ - -
G"m~mbmmmp. 479 . 427 4 497 4 183 ... 52 • 314 

Anm~rkunn 7.\1 rlp.n" VerHnciC'r"neena 
D' P. unter Spnl tf! 4 8n~efllhrtfm Vpr"""E'"Jn~p.n b".,Ue11 r.h An7.nhl dpr Etnrlchtun~(I'n und Pl Hi:7E' IrPfpnUhpr 
ti"m VnrjJ\hr f!r@'f!hen Aieh r.lurch NetJ~nprkrnnunr.('n von Et.nrtr.httln~pn ul"d durch dip AUfstock'me vnn 
Pl J\t~'7"hlen. 
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, 
" 

Beilage 4 

Ubersioht Uber die zahlenmUBige Zuweisung von Zivildienatplliohtigen (geordnet naoh Bundes­
ländern und Zuwelsungatermlnen) 

, 

Bundea- Gessmt- 1.4. . 1.6 1,10 2.2. 1.10. 1.6. 1.2 2.10 .. 1.6. 1.2 1.10 1.6. 1.2. 1.10 . 
land zahl 1975 1975 1975 1976 1976 1977 1970 1978 1979 1980 1980 1981 1982 1982 

B 267 - - 7 10 22 14 1 1 13 13 '0 32 21 40 54 

K 562 2 - 19 11 ,7. '5 '7 41 42 62 72 . 6, 70 71 

N 2467 5 - 26 52 169 102 119 151 '184 26' 297 352 341 40~ 

0 2577 4 - '0 47 107 118 141 195 212 249 '00 '350 393 431 

S 717 1 - 16 '0 44 31 '4 54 47 60 90 87 102 121 

~t 1156 10 - 22 ., 101 61 51 70 76 102 126 148 152 174 . 
T 1110 - - 15 17 '4 44 72 87 79 127 134 128 167 186 

V 773 - - 20 11 26 " 64 44 67 79 9' 97 112 127 

W 4479 4' 5 117 114 205 29' 267 '5'1 419 424 492 505 577 647 

14106 65 5 274 ", 751 7'7 822 1006 1141 1:596 1638 1751 1974 221 ~ 

1.6 • 
1983 
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Zi \~ldi enst~f'lichti&Z'e. die noch keinen Zi 'rildi e!lst &re­

leistet habe~ r Stichtag 31.12.1982. 

Stand an Zivildienstpflichtigen (31.12.1982) •.•..•.••..•.•.... 20.212 
Bis zum 1.10.1982 ZUII: ordentlichen Zivil-
dienst zugewie~ene Zivildienstpflichtige •••••.. •.• 14.108 
Zivildienstpflichtige, für den Termin 
1.6.1983 fix tür e~e Zu-
weisung vorgesehen . :.. •••••••••••••••••••• ••.••.• 1 .301 

Zivildienstpflichtige, die fUr eine Zuwei- . 
sung ftlr 1 .6. 1983 '. in Bearbei- . 
tun.g standen ................•.......••.....• •...... ' .. '41 
Zivildienstpflichtige, die analog der Rege­
lung für Wehrpflichtige einen verkürzten or-
dentlichen Zivildienst zu leisten haben •••••••.••••••• 49 
Zivildienstpflichti~e, denen Befreiung von 
der Verpflichtung (§ 13 ZOO) oder Aufschub 
vom Antritt des ordentlichen Zi~ldic~tes 
(§ 14 ZI:G) gewä~ worden ist(über 1.6.83 hinaus) •• 2.535 
Zeugen Jehovas, die zum grö3ten Teil (9ge) 
aut' Grund der tlbergangsbestimmunrn (§ 37 · 
ZDG) und zum geringsten Teil (3 durch An-
erkennung durch die Zivildien~kommission 
zivildienstpflichtig geworden sind und sich. 
beharrlich weiger.n, Wehr- oder Zivildienst 
·zu leisten, soweit diese das 35. Lebensjahr 
(Altersgre~e für ordentlichen Zivildien~) 
noch nicht erreicht haben ••••••••••••••••••• ••••.•••• 465 
Zivildienstp:flichtige, die ihren dauer:lden 
Wohnsi t.z in das Ausland verlegt haben ••••••••.•••••.• 166 
Zivildienstpflichtige, die unbekannten Auf'-
ellt~tes sind ............................... ......... 9 
Zi vildi!!:lStp:flichtig~, die die Alte!""!~!l.%e 
zur Leistung des ordentlichen Zivildienst es 
vor Zuweisung überschritt~ haben, inklusive 
der Zeugen Jehovas •••••••••••••••••••••••••• ••••.••.• 954 
Zivildienstpflichtige, die vor Zuweisung zur 
Leistung des ordentlichen Zivildienstes un-
tauglich wurden .••••••••••••.••.••.••••• ••.••..•...•. 199 
Zivildienstp:flichtige, die zum Stichtag vor-
übergehend untauglich sind ••••••••••••••••• ••••••••••• 40 

Verblei~eZivildienstpflichtige, deren Akte 
derzeit wegen anderweitiger Bearbeitung noch 
niC?ht zur~ Zuweisung zur Verfügung stehen. 

19.907 - 19 901 

245 
~=== 
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BeilaR.'e 6 
t 

Statistik über die Befreiung von der Leistung (§ 13 Abs. 1 des 
Zivildienstgesetzes) bzw. Aufschub vom Antritt des ordentlichen 

Zivildienstes (§ 14 Z 1. bis 3. des Zivildienstgesetzes) 

Berichtszeitraum 1.1.1981 - 31.12.1982 

Im Berichtszeitraum wurden •••••••••••••• • •••••••• ••••••• 234 
Anträge auf Befreiung von der Verpflichtung zur 
Leistung des ordentlichen Zivildienstes, 
davon positiv..................... 172 
und negativ....................... 62 

sowie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 2 550 
Anträge auf Aufschub vom Antritt des 
ordentlichen Zivildienstes, 
davon positiv ....•.....•.......... 2 493 
und negativ............... ........ 57 
insgesamt also 2 784 
Anträge erledigt. 

Es waren •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• 2 665 

Zivildienstpflichtige aus den oben angeführten 
Gründen im Berichtszeitraum im ordentlichen Zi­
vildienst nicht einsetzbar. 

Die im Berichtszeitraum positiv erledigten o.a. 
Anträge wurden von den Antragstellern in •••••••••••••••• 144 
Fällen auf § 13 Abs. 1 Z 1 Zivildienstgesetz 
(wenn und solange es Belange des Zivildienstes 
oder sonstige öffentliche Interessen - insbesondere 
gesamtwirtschaftliche, familienpolitische oder 
Interessen der Entwicklungshilfe - erfordern), 
in ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••• 28 
Fällen auf § 13 Abs. 1 Z 2 Zivildienstgesetz 
(wenn und solange es besonders rücksichtswürdige 
wirtschaftliche oder familiäre Interessen erfordern), 
in ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 733 
Fällen auf § 14 Z 1 Zivildienstgesetz 
(wegen Besuchs einer der beiden obersten 
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Jahrgänge einer öffentlichen höheren Schule 
oder einer höheren Schule mit Öffentlich­
keitsrecht, wegen Berufsvorbereitung oder 
sonstiger rücksichtswUrdiger Umstände), 
in ••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 1 719 
Fällen auf § 14 Z 2 Zivildienstgesetz 
(Absolvierung eines Hochschulstudiums oder 
nach dessen Abschluß Vorbereitung auf eine 
zugehörige Prüfung) und 
in •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 41 

Fällen auf § 14 Z 3 Zivildienstgesetz 
(Ärzte im Sinne des § 2 Abs. 2 des Ärztegesetzes) 
gestützt. 
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GetHtl~te AU9Ksben beim flnenzgesetzllchen Ansetz 1/11177 

1-------19"° ~~ ___ ~ __ =~ _=j_ l_?ßl-

\lP 7310 

" 7691 

.. 6200 
,. 6ft 10 

j ,1 7100 i , " 7241 I I 11 :?21~ " u: 

! : 72 113 

72 /,lj 

\" 
7 2115 

11 72 1,6 
11 72 1,7 
11 7295 501 

fI 7295 502 

il '1692 

Sozlelversl~herung fUr I 
ZlvJ1dienstleistende •• , .............. S 13,531.299 'I '16,853.619,= 
Familienunterhalt und 
\<10 h n!, ost e n be 1 h i .l fe ••••••••.••••• s,' ••• 

Transporte durch die ~8hn •••••••••••• 

Entschtid j gllngen al.f Grund des 
GebUhrenBnspruchsgesetz ••••••••••• ~ •• 

Öffentliche Abgaben ••••••••••••••••• ~ 

1f a g [; eId ., ,. (I ~ ~ • ~ • • • $ tiI ,. .. ~ ., • e • .. a .. (,I •• 05 a " ..... 

Uterbrllcllungshl1fe ••••••••••• , ••••••• 

Qua tt ergeId • oe i-" •••• '\11" • .j" iI t: i.. 1# !III' •• Cl GI •• 

Kostgeld ti 'l. ., oE, a IC"" iI 4f ~ Q ... ;;: 9 ~ ..... Go". i ij 

Kleidergeld ••••••••••••••••••••• &.e 

Wasch- und Putzzeuggeld •••••••••••••• 

He i 8 e!{ 0 3 t e n ver g Il tun g ................. . 

VereUtungen gernUß § 51 Aba. 1 
Zlvl1dienstgesetz •••••••••••••••••••• 

Relsekosten gemUß § 51 Aba. 1 
Zivildienstgesetz •••••••••••••••••••• 

negräbnlskosten [Ur 
Zivildienstleistende ••••••••••••••••• 

3 19, 51~ 7.929 

s __ ....,=r-.~,::.~_ 

ce: 1l15.ll0, ~ 

3 6lj 

S 15 p 18lj .198 

S 1,139.772 
S 1~6i9.550 

S 51,806.218 

S 1~.453.'lO2 

S 6,176.115 
3 2,830.099 

s 825.374 

S 200.651 

S 
~ ___ CII"' __ 

29,697.9021~· 

138.57n~<v 

.1 '?\ '7 ... "" '.-'"-. 
17 v822.'lOi t-

768.106,-
1.657~307!-

69.,553" 583,,­
.: ~ 611" [jlie ,­

'Ii 2IO .j2Lt,,-

5 f 384. '7"l7 , -

850.784.-

237 0 478,-

sur·1ME des I~nsatzes 1/11177 ••••••• 0 •••••••••••••••• S117,459.854 S 152,786.477,-

Be1l8ße 3 
i -=~-------

Dl(ferenz 
zwischen 

1980 und 19R1 

+ :5;322.320, 

+ 'I [) • I l19 • 97 .5 , 

6.:5~5, 

-} 62, 

i- 2,637.903, 
3"'/1 J,6F., 

01- 37.,757, 
4- 17 r 7 LI? • 3 6 5 , 

1 ,DLi 'I • )36. 

<I- 1 ~()3li.2()9. 

0}- 2.5~)!,,6i[l, 

+ 25.1,10, 

+ 36. [12'7 ; 

S 35,326.62"3" 
~.~~a~~~=aQ~U~_.a.=QR~e~~c~~~~=.~=g •• s •• g~.a~~~~naa~=a~ 

Das Elunrlesmlnlsterlum fUr F1nanzef1 hat mit 7ahl 26 0210/21-II/4/81 vom 16.1'1.1981, Art. V Abs. 1 z. 2 
des fltlOrlesflnanzgesetzes 1981, dle lJberschreltung des Bundesvoranschlages 1Y81 beim Ansatz 1/11177 
In der Hiihe von S 5,700.000,-- genehmigt. ' 
01 e tatsl.lchl1che Uberschre1 tung betrug S L, ,006.477,- • /. 

III-32 der B
eilagen X

V
I. G

P - B
ericht - 01 H

auptdokum
ent (gescanntes O

riginal)
34 von 73

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



'/, Das Bundesministerium [Hr Finanzen hat mit Note vom 16.11.1981, Zahl 26 0210/21-11/4/81, 
p.emäß Art. V Abs. 1 Z. 2 des Bundesfinanzgesetzes 1981, die Uberschreitung des Bundesvoren­
schlages 1981 beim Ansatz 1/11177, in d~r Höhe von S 5,700.000,- genehmigt. Die tatsächliche 
Uberschreitung bet~ug S 4,006.477.- • . 
Die JahreskreditUberschreitung wurde mit der Auflage erteilt, daß Einsparungen beim Ansatz 
1/11178 Zivildienst, Aufwendungen in deI" Höhe von'9 2,000.000,·_· ·sowie beim Ansatz 1/11407 
Bundesgendamerie, Aufwendungen, gesetzliche Verpf}ichtungen in der Höhe von S 3,700.000,­
vorgenommen werden. 
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GetHtlgte Ausgahen beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/11178 

VP 1.590 

" 6300 
" 6420 
" 7221 

1980 

DIenstabzeichen •••••••••••••••••••••••• S 
Leistungen der Post •••••••••••••••••••• S 
Sonstige Gerichtskosten •••••••••••••••• S 
RUckersätze von Einnahmen der Vor- . 
jahre •••••••••••••••••••••••••••••••••• S 

• 7281 Ersätze gemäß § 41 Abs. 2 

", 28.837 

696 
128.356 

33 

Zivildienstgesetz •••••••••••••••••••••• S 15,021.565 
"7282 SonstIge Leistungen von Gewerbe-

treibendden, Firmen u. jur. Personen ••• S 495.200 
• 7290 070 Ver~Utunßen an die Osterreichische 

Staatsdruckerei •••••••••••••••••••••••• S 
• 7290 078 Ersätze gemäß § 41 Abs. 2 

Zivildienstgesetz, an die Post ••••••••• S 65.481 
• 7290 079 Ersätze gemäß § 41 Ahs. 2 

Zlvl1diesntgesetz, an die 088 •••••••••• S 70.150 
• 7303 Ersätze gemäß § 41 Abs. 2 

ZIvildienstgesetz, sn Länder ••••••••••• S -1,415.474 
"7305 Ersätze gemäß § 41 Abs. 2 

ZIvildienstgesetz, an Gemeinden •••••••• S 654.138 
"7307 Ersätze gemäß § 41 Abs. 2 

Zivildienstgesetz, an Gemeindeverbände. S 113.124 

SUMME des Ansatzes 1/11178 •••••••••••••••••• • •••••• S 17.993.054 

1981 

136.25
"
'-

999,-

19.41 ',-

18,323.608,-

1.63?,-

, 185.520,-

134.856,-

21.762,-

1,854.362,-

640.452,-

202.162,-

S 21.521.020.-

neIlo~~~_ 

Dl (ferenz 
zwIschen 

1980 und 1901 

+ 

+ 
107. 1.17,-

303,-
108,94',-

",-
+ ',302.043,-

493.568,-

+ 185.520,-

+ 69.375,-

48.380,-

+ 438.888,-

13.606.-

+ A9.030,-

S 3.527.~()6,-··········_· .•.... ~. __ .. _._ ......... e~._ .... _ ........ . 
Zusammenfassung der getätigten Ausgaben bei den 
Iinanzgesetzlichen Ansätzen: 

1/11177 ••••••••••• • ••••••••••••• • •• •••••••••••••••• S 117.~59.854 
1/11170 ••••••••••• ••••••• ••••••••• ••••••••••••••••• S 17,993.054 
Ge~8mtsumme •••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••• S 135.452.908 

152.7At'i.477.-
21.521 .020,-

174.307.497.-

35.~2f).f)73,-
3.527.9(,6,-
3ß,n54.5~9,- ./. 
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./. Das Bunrlesministerium fUr Finanzen hat mit Note vom 16.11.1981, Zahl 26 0210/21-11/4/81. 
p,emäß Art. V Abs. 1 Z. 2 des Bundesfinanzp,esetzes 1981, die Uberschreitung des ' Bundesvoran­
schlages 1981 beim Ansatz 1/11177, in der ItHhe von.S. 5~700.000,~. genehmigt. Die tatsächliche 
lJberschreltung betrug S 4.006.477,-. 
Oie JahreskreditUberschreitung wurde mit der Auflage. ertel1t,.daß Einsparungen beim Ansatz 
1/11178 Zivildienst, Aufwendunp,en in der Höhe von S 2,000.000,- sowie beim Ansatz 1/11407 
Bundesgendamerie, Aufwendungen, ~esetzliche Verpf11chtunr.en 1n' tle~ Höhe von' S 3.700.000,­
vorgenommen werden. 
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Erzielte Einnehmen beIm finenzeesetzllchen Ansatz 2/11170 

1980 

VP 8260 VergUtungen von Bundesdlenatstellen •••••• S 1,226.758 

" 8260 064 VergUtungen des DM tUr Dauten u. Technik 
gemäß § 41 Zlvildlenstgesetz ••••••••••••• S -------

H 8260 078 VergUtungen der Post gemäß § 41 
Zivl1dlenstp,esetz •••••••••••••••••••••••• S 7,733.493 

" 8260 079 VergUtungen der USD gemäß § 41 
Zivildienstgesetz •••••••••••••••••••••••• S 1,601.596 

" 8281 RUckeraätze von Ausgaben 

der Vorjahre ••••••••••••••••••••••••••••• S 58.350 

" 8299 002 Sonstige verschiedene Einnahmen •••••••••• S 3.864 
t! 8503 Ersätze vonländer gemäß § 41 

Zivildienstgesetz •••••••••••••••••••••••• S 2,976.668 
t! 8505 Ersätze von Gemeinden gemäß § 41 

Zivildienstgesetz •••••••••••••••••••••••• S 4,877.366 

" 8507 Ersätze von Gemeindeverbänden 
gemäß § 41 ZivIdienstgesetz •••••••••••••• S 160.276 

" 0820 Ersätze gemäß § 41 Zivildienstgesetz ••••• S 6,675.208 

S\Jl>'ME eies I'\nsatzes 2/11170 ••••••••••••••••••••••••••• S 25.313.659 

1981 

2,833.209,-

10,146.533,-

1,625.706,-

* 7.546,-

3.789,-

3,909.836,-

5,321.139,-

290.329,-

10,117.613,-

S 34,255.700,-

DeBBRe 9 

1+ 

1+ 

1+ 

1+ 

1+ 

I: 
S 

Differenz 
zwischen 

190Q und 1981 

1,606.~51,-

2,413.0/10,-

24.110.-

50.004,-

.75,-

933.168,-

4l13.773,-

130.053,-

3,4 /12.325,-

13,942.041,-
~-._ ••• ma~=.B •• =~= ••• =a=a~2a~~a_u~cF~···=·~z=zo=_a_ 

.. /. 
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* .j. Der Differenzbetrag von S 4.563,-- ist darauf zurückzuführen, weil beim Amt der Salzburger 
Landesregierung dieser Betrag als Forderung noch offen ist. Dies wirkt sich auch im Gesamtein­
nahmenbetrag aus. 
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.~ l' 

c. 

.. 
It 

" .. 
" 
" 
It 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

c_.,.~_' _____ '_ Beilege 10 

Getli tigte Auecrtben b'~i11l finf1T1Z~e BO t;zli<!h~n A11~JtZ 1/ i 11 Ti 
'''"' ___ ... _ _ __ ,, __ 'C 

_.~-~-- -------- --- ._------,------------_. 

- I ----.-- I 
._-_. i ., 

"i"; 0 

1'691 

6200 
6410 

7100 
7241 
1242 
720 
1:>44 
7245 
7246 

SozlalvGrelchdrunp, fUr 
Zlvl1dienotlelatende •••••••••••••••••••• 
~ßmlllenunterhßlt und 
Wonnkoetenbeihilfe ••••••••••••••••• < •••• 

Tr'lnaporte durch die Bahn •••••••••• B~ ••• 

Eil ';Achlldlgllne;en auf Gnmd des 
GeblihrenanopruchAgeaetzes ••••••••••••••• 

Uffentliche Abgaben ••••••••••••••••••••• 
Tngg"ld •••••••••••••••••••••• e ........ edltJ 

UbarbrU;1kungehl1te •••••••••••••••••••••• 
Qllartlargeld •••••••••••••••••••••••••••• 

J(oatgeld •••• S. ••••• ,1 •••• iJO ............. " •• 

Kleidergeld ••••••••••••••• , ••••••••••••• 

WRBCh- und Putzzeuggeld •••••••••• ~ •••••• 
1241 RelBekoBtenver~Utung •••••••••••••••••••• 
7295 501 Verr,Utungen gemtlß § 51 ZDO ••••••••••••• ~ 

7295 502 Roleekoeten gem~ß § 51 ZDO ~ ••••••••••••• 
7692 ner,rlibniekoaten fUr 

Zi711dienatleiatende ••••• ~ •••••••••••••• 

L 

s 
s 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

S' 

1901 
-_. __ ._-~- -----f 

16,05:".618,81 

29,697 .902,44 

138.517,90 
132". 

11,822.101,.~ 

768.106,-
1,657.307,-

69.553.583,20 
2,611.846,-
7,210.323,75 
5 f 384.716,79 

850 8 784,-
2n.411,65 

198:2 

21,225.774,52 

30,'353.265,23 
131.640,65 

337.013,70 

24,987.066,-
1,854.147,-
2,071.300,-

80,230'6903,00 

7,149.052,-
11,319.793.94 
5,914.390,75 
1,304.678,-

443.320,80 

+ 

+ 

+ 

{ 

+ 
+ 
+ 

DU fercnz 
zwischen 
1981 und 1982 

4,3'12.155,71 

655.362,79 
137.640 r65 

198.435,00 
132,-

7,164.965,-
1,0(1'6.041,-

413.993,-
+ 10,671.320.60 
+ 4,537.206,­
+ 4,109.470,19 
+ 529.613,96 
+ 453.894,-
+ 205.843, 15 

SUMME deo Ansatzes 1/11171 ••••• D •••••••••••••••••••• s 152,786.476,54 
IBmft=n==Da~~.~a~~o~ 

187,328.346,39/ + 34,541.869,85 
=e=.=c=.ua======h==~.=~5=a~===s3 
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• 

Dellar,e 11 

GetUtigte Ausgaben beim tinanzgeeetzliohen Ansatz 1/11178 Ditterenz 
zwischen 

VP 4570 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

4590 
6300 
6420 
6430 

6440 

6920 
7221 
7270 
7281 
7282 

7290 064 
7290 078 
7290 079 
7297 

Druokwerke •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dlenetnbzelohen ••••••••••••••••••• •••••• •• 
Leiotungen der Post ••••••••••••••••••••• •• 
Sonstigs Gerichtskosten ••••••••• •••• •••••• 
Sonett Reohts- u.Deratungekos ten an physi-
sche Personen •••••••••••••• • •• •••••••• •••• 
Sonet. Reohts- u.Beratungskosten an juri-
stisohe Personen •••••••••••••••••••••••••• 
ßchadensvergUtungen •••••••••••• ••• • ••••••• 
RUckereätze v. Einnahmen d.Vorjahre •••••••• 
Entgelte t.aonet .Le iatungen v .EinzelperBonen 
Ersätze gem. §41 Abs.2 ZDa ................... . 
Sonst. Leistungen von Gewerbetreibenden, 
Firmen u. juristioohen Personen ••••••••••• 
Ersätze gem. §41 Abe.2 ZDa an BM t. DuT ••• 
Ersätze gem. §41 Abo.2 ZDa an die Poet •••• 
Erotitze gem. §41 Abs.2 ZDa an die 088 ••••• 

Sonetige Auogaben ••••••••••••••••••••••••• 
.. 730~ Ersätze ,.em. §41 Abs.2 ZDa an Länder •••••• 
"7305 Ersütze gem. §41 Abe.2 ZDa an Gomeinden •••. 
.. 7307 Ersätze gem. §41 Aba.2 ZDO an Gemeindeverb. 
.. 7290 070 VergUtungen an die Oat. Staatedruckere1' ••• 

SUMME des Ansatzes 1/11178 •••••••••• • ••••••••••••••••• 
Zusammenfass.d.r,etätisten Auer,aben bei d.finanzceeetzl. 
A 1\ 8 ii t. zen I 1/ 1 1 111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1/11110 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GB~AMTSUMME ••••••••••••••••••• ~~~.111? ..... 

s 
s 
S 

S 

s 

8 

S 

S 

S 

S 

s 
s 
S 

'1 S 
S 

S 

S 

S 

S 

s 
S 

S 

1981 

136.254,-
9.99,20 

19.A 13,60 

18,"23.607,8" 

1.632,-

"4.856,-
21.762,-

1,854.361,83 
640.452.23 
202.161,65 
185.520,-

. 1982 

260.108,16 I + 
71.242,- • -

7.134,90 I + 
"3. 909,- + 

1981 und 1982 

260.108,16 
6~.012,-

6.135,70 
114.495,40 

25,041.756,18 + 6,718.148,35 

1,16'.594,'4 + 1,161.962,34 

3.451,-131.405,-
59.920,- + "8.158,-

2,575.129,41 + 
1,016.528,50 + 

426.431,15 + 

.-
720.767,58 
376.076,27 
224.269,50 
105.520,-

21,521.020,341 30,887.158,641 + 9.366.138,30 

152,706.476,54 187,328.'46,'9 
21,521.020,34 30,861.158,64 

+34,541.869,8') 
+ 9,366.136,80 

174,301.496,86 218,215.505,03 +43,908.008,15 

III-32 der B
eilagen X

V
I. G

P - B
ericht - 01 H

auptdokum
ent (gescanntes O

riginal)
41 von 73

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



t-

Erzielte Einnahmen beim !lnanzgel:lotzlichen Ansatz 2/11174 

Ansatz 2/11170 

VP 8250 007 VergUtungen von Bundeedienstatellen • (I 4 ... 

" n2l1Q 010 Verglltungen d.Oet.Statiat.Zentralrunten 

.. 0260 064 

.. 8260 018 
11 8260 079 
11 82/31 

"' 8299 002 
11 8503 
11 0505 
.. 8507 

" 8020 

r: e m ti ß § 4 1 ZDa ••••••••••••••••• 0 •••••••• 

VargUtungen deß DM f o Bauten und Technik 

gemtiß § 41 ZDO ••••••• * •••••••••••••••••• 
VergUtungan der Foot gemtlß § 41 ZDO ••••• 
VerBUtungen der öDn geroUß § 41 ZDG •••••• 
RUokeraUtze von Ausgaben d~r Vorjahre ••• 

Sonstige verschiedene Einnahmen ••••••••• 

EraUtze von Ländern gemUß § 41 ZDO •••••• 
EraUtze von Gemeinden gemäß § 41 zno •••• 
Erautze von Geroeindeverbtlnden RßmUß 
§ 4 1 ZnG •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eratltz8 gp.mäß § 41 ZDG •••••••••••••••••• 

SUMME des Ansatzes 2/11174 •••••••••••••••••••••••••• 

Summe des Ansatzes 2/11170 ......................... 

1901 
-~ 

3 2,8:33.208,59 

g ---_ ....... _----_ .... 
S . ___________ 

S 10,146.533,-
S 1,625.706,-
s 7.546,13 
S 3.788,68, 
S 3~909.836,31 

·1 s 5,321.138,78 

S 290.329,41 
S 10,117.613,24 

s 34,255.700,14 
a:za=JiI;l:c::uscam;;;:. 

nellaße 12 

1982 

2,5 18.952,84 3 14.255(75 

1,441.190.81 1+ 1,441.1g0 i ßi 

10,276.489~-

2,700.781~-

764.156,9 1 

1.076,-
4,940.988,96 
7,062.387,71 

+ 129.9'56 p -

+ 1,075.075,­
+ 756.610,78 

2.712,68 

+ 1,031.152,65 

+ 1,741.248,9'3 

6'51.181,511 + 360.852,10 
12,6'3.121,04 + 2,515.513,80 

",.~2;::: : ... O=.::.'.'.7 .. Bc l.+. ,.~'}J::.4 •... 6:.},.::.4 ... " 
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REPUBLIK öSTERREICH 
Z IV I LD I E N STO B E R KOM MISS ION 

BEIM 
BUNOESMINISTERIUM FüR INNERES 

1014 Wien, Postfach 100 

Zahl : 9u 031 112-Z1)()!</VS/S3 
Bei Beantwortung bine angeben 

A."llage 2 zu Zahl: 9u 031/1 0-I!I/5/e3 

B E R ICH T 

• 

des Vorsitz~nden der Zi"ildienstob~!"koI::I!lission 

Dr. Erwin F ASE T H 
Senatsp~äsident des OCR 

ge~äß § 54 Abs. 3 ZOG für die Periode 1981 u.~d 1982. 

Wien, im März 1983 
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REPUBLIK ÖSTERRE ICH 
ZIVI LD I ENSTOBER KO M MISSION 

BEIM 
BUNDESMINISTERIUM FüR INNERES 

W14 Wien, Postfach 100 

Zahl:' 94 031/12-ZDOK/VS/83 

Bel Beantwortung bitte angeben " 

Bericht gemäß § '54 Abs. 3 ZDG 

A:!l ' den 

Nationalrat 

. '. 

im Wege des Herrn Bundesministers 
für Inneres 

Herrengasse ? 
1014 WIE N 

' . 

' . 

., Gemäß §. 54 Abs. 3 Zivildienstgesetz (in der Folge kurz'ZDG) 
in Verbindung mit § 15 der, Geschäftsordnung der Zivildienst­
oberkommission wird auf Grund des Berichtes des Vorsitzenden 
der Zivildienstkommission (in der Folge: ZDK) unter Verwen-

:· dung des von der Geschäftsstelle der ZDK und der Zivildienst­
oberkommission (ZDOK) bekanntgegebenen Zahlenmateriales nach­
stehender 

'. 

Be r ich t· 

über die Tätigkeit der ZDK in den Jahren 1981 und 1982 und 
der ZDOK im Jahre 1982 erstattet: 

, . 
Die ZDK hat am 1.'O~974 ihre Tätigkeit zunächst mit einem 
Senat äUfgenommen. Sie stockte am 1.1.1975 (als . ihre Ent­
scheidungstätigkeit gemäß § 6 Abs. 1 ZDG alte Fassung be­
gann) zunächst auf drei Senate, am 1.1.1978 auf fünf Senate 

. , 

und am 1.1.1981 auf sieben' Senate auf. Seit '1982 ist neben 
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den als Vorsitzende dieser sieben Senate ~gierenden Richtern 
noch ein weiterer Richter ohne eigenen Senat bei plötzlich a~­
tretender Behinderung eines Senatsvorsitzenden und beim Abbau 
der sich insbesondere jewe-ils zu den Einriickungsterminen erge­
benden Belastungsspitzen tätig. Mit Stichtag 31.12.1982 weist 
die ZDK einen Stand von insgesamt 161 Mitgliedemauf_, und zwar 

8 Mitglieder gemäß § 4-7 Abs. 3 Z 1 ZDG (Richter) 
26 Mitglieder gemäß § 4-7 Abs. 3 Z 2 ZDG (Beamte des Bundesmjnj­

steriums für Inneres 
als BeriChterstatter) 

72 Mitglieder gemäß § 47 Abs. 3 Z 3 ZDG (entsendet vom Bundes­
jugendring) 

19 Mitglieder gemäß § 47 - Abs~ ~ Z 4 ZDG (entsendet von der Bun­
deskammer der gewerb­
lichen Yirtrschaft) 

36 Mitglieder gemäß § 4-7 Abs. 3 Z 4- ZDG (entsendet vom Osterrei­
chischen Arbeiterkammer-
tag ). _ . _____ _ 

Die ZDK war bis 1.1.1982 als Behörde nach Art. 133 Z 4 B-VG kon-
- -

s~~e~ (§ 53 ZDG alte _ Fassung), :seit 1 ... 1.1982 ist sie. eine Bun-
. -- ,.. . . . - . . . . ~.' . 
: - des~e~örde, dere~ ~tglieder in A~sUöung ihres Amtes an-keine 
-~ _Y~?-~en gebunden sind. (§ ~3 Abs_~ 4. ZDG neue_ Fassung) • 

. ~ nie- ZDOK wurde -gemäß § 43 Abs. 1 Z -2 ZDG in VerbinduIlg mit Art. 

-' IV Abs • . 1 Z 2 der ZDG-Novelle 1980 am 1.1.1982 beim Bundesmini­
sterium für Inneres als Behörde nach Art. 133 Z 4- B-VG errichtet. 
Sie hat an diesem Tag ihre Geschäfte mit 38 Mitgliedern aufge-
nommen, und zwar mit 

3 Z 1 ZD~ (Iq..chter) 
, -

3 Z 2 ZDG (Beamte des BundesmiDi-
3 Mitglied~r.n gemäß § ~7 Abs. 

I _ 

5 Mi tglledern gemäß § 47 Abs • 
. -- - - steriums für I.nneres . - -. ~ .... ', 

als Berichterstatter) 
1S·_Mitgliedern gemäß § ~7 Abs~ ___ ~ Z 3 ZDG (entsendet VOAll Bundes-

jugendring ) . . ", 9 Mitgliedern gemäß-§ 
-. -

6 Mitgliedern gemäß § 

47. Abs. 3 

--v 

47 Abs. · 3 

Z 4-

Z 4 

ZDG 

ZDG 

(entsendet von der Bun­
deskammer der gewe=b­
lichen Yirtscha~t) 

(entsendet vom Oste==ei­
chischen Arbeiterkamme=­
tag). 
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Im Laufe de::: ':-r.in.re hat sich bei der ZIlK eine durchwegs recht 
gute ZusaIllweD- und Mitarbeit der einzelnen Senatsmitglieder 
ergeben, Gewisse Schwierigkeiten bestehen nach dem (in Ab­
lichtung beigelegten) Bericht des Y::'rsitzenden der ZDK bei 
der Besetzung der Senate für UieL, Niederösterreich und Bur­
genland, weil hier der österreichische Arbeiterkammertag zu 
wenig Mitglieder in Vorschlag gebracht hat; ferner gelegent­
lich hinsichtlich der ~~tglieder nach § 47 Abs. 3 Z 3 ZDG, die 
manchmal unentschuldigt nicht zu den Verhandlungen erscheinen. 
Von wenigen Ausnahmen abgesehen bemühen sich" nunmehr (fast) 
alle Mitglied.er um Objektivität; einige Mitglieder nach § 47 
Abs. 3 Z 3 ZIlG neigen allerdings nach wie vor dazu, in Ver­
kennung ihrer Objektivität gebietenden Amtspflicht gleich-
sam als "Belfer" der Antragsteller tätig zu werden~ Das nähere 
h..i.ezu. ist dem Bericht des Vorsitzenden der ZDK zu entnehmen 
(siehe dort die Seiten 3 und 4). 

Bei den ~.:.i tgliedern der ZDOK handelt es sich durchwegs um Per­
sonen, die auf eine langjährige Tätigkeit bei der ZDK zurück­
blicken können und ihre dort gewonnene Erfahrung ersichtlich 
bemüht in die ZDOK einbringen. Sie sind ausnahmslos bestrebt, 
die Rechtsprechung wirklichkeitsnah, dem Gesetz entsprechend, 
aber auch den Problemen der Antragsteller gerecht werdend zu 
gestal"'Cen. 

Nac!l dem Bericht des Vorsitzenden der ZIlK (dort Seite 4) und 
den canit übereinstimmenden Yahrnehmungen der ZDOK ist die 
Qualität der Zivildienstanträge in den einzelnen Landesteilen 
sehr verschieden. Es ist dies ersichtlich nicht nur auf die 
unterschiedliche Artikulationsfähigkeit der Antragsteller 
z~-ückzuführen, sondern erkennbar auch auf den Umfang der 
Beratung, die den Zivildienstwerbern geboten wird. Den Aus­
drQcksschwierigkeiten der Antragsteller wird von der ZDK 
und der ZDOK gebührend Rechnung getragen. 

Die ZDG-Novelle 1980 (BGB1.Nr. 496) hat sich nach dem Dafür­
h2l t er:. a.BI' Vor[d tz enden der ZDK und der ZDOK durchaus posi-
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, , 

tiv ausgewirkt. Die durch § 4.8 Abs. 1 ZDG neue Fassung ge-
schaffene M"öglich.kei t, nötigenfalis 'auch mit (nur) fünf 
(statt sechs) Mitgliedern zu verhandelit und zu' entscheiden, 

, , 

hat einerseits zur vermehrten Teilnahme bisher säumiger Se-
natSmitglieder geführt ~d a.ndere~seits'so manchen Verhand­
lungstag gerettet, zu dem ~~' Senatsmitglied'- g~legentlich 

, , 

unentschuldigt - nicht erschienen war. 
" " " . - ... 

,Die Einführung der Be~UDg gegen Bescheide der ZDK hat sich 
sehr bewährt. Sie hat zu einer weitgehenden Konformität der 
Judikatur der ZDK - soweit diese ' Rechtsfragen berührt - bei­
getragen. Durch die Rechtsprechung der ZDOK wurde ferner eine 
gewisse Gleichförmigkeit in der BeurteilUDg der Abweisungs­
gründe seitens der ZDK in die Yege geleitet. A~ die Frage, ob 
U!ld unter welchen Um.ständ~ die AnerkeDmmg eines Antragstel­
lers möglich ist, kann allerdings die ZDOK in ihrer Recht­
sprechung keinen Einfluß nehmen, da nach der derzeitigen Ge-

" , 

setzeslage ein Rechtsmittel gegen Anerkennungseescheide nicht 
, , 

zulässi~ ist. Dies hat je~och bei der ' ZDK - von einem Se~t 
abgesehen - bisher noch zu keinen besonders ins Gewicht !al~ 

- 'lenden 'Schwierigkeiten gefitiu.t. Die' Judikatur der Senate" der 
, , , 

, ZDK und ZDOK ist diesbezüglich - wie in der Folge noch dar-

zustellen sein wird - sehr wohlwollend und insofern weitgehend 
ausgeglichen. 

Das Berufungsrecht wird von den Antragstellern deren Anträge 
. . . . .. 

in erster Instanz ab- oder zurückgewiesen wurden, voll akzep-
tiert; es wird in der Regei': beSOIlIlen und maßvoll ausg'eübt. 
De~ im Jahr 1982' erg~enen 1482 ~b- bzw. zurückweisenden .. . . 
Bescheiden stehen 540 Be~~en, das sind rund 36,5 % der 
bekämpfbaren Bescheide gegenüber. Dieser Prozentsatz ist 
wohl vergleichsweise - gegenüber den in den Vorjahren er-

. . . . 
, , 

hobenen Verfassungsgerichtshofbeschwerden - sehr hoch, doch 
dar! bei der Beurteiltmg dieses Umstandes" nicht außer Acht 
gelassen werden, daß Beschwerden an den Verfassungsgerichts­
ho! im allgemeinen eher selten ergriffen werden und die An­
zahl dieser Beschwerden nach Einführung der Berufung auch im 

Zivildienstver!ahren auf 2 im Jahr 1982 zurjckgegangen ist. 
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Beiden Beschwerden ist, wie der Vollständigkeit halber zu berich­
ten ist, ein Erfolg versagt geblieben. 

Die Zahl der Antragsteller, die nach Ableistung des Grundwehrdien­
stes ~ihre Befreiung von der Wehrpflicht beantragten, 'hielt sich 
1981 und 1982 in durchaus vertretbaren Grenzen. Das ~ähere biezu 
wird in dem gemäß Art. IIr der ZDG-Novelle 1980, BGBI. Nr. 496, zu 

erstattenden Bericht bekanntgegeben werden • .. 

Welchen Jahrgängen die Antrag'steller angehörten, konnte· die Geschäfts­
stelle der ZDK dem Berichtverfasser nicht bekanntgeben. Zur Ermittlung 
dieser Daten, die sich nicht· aus' den Geschäftsbehelfen (Registern) er­
geben, ist sie wegen Personalmangels nicht in der Lage. Derartige An­
gaben können erst nach dem (geplanten) Einsatz einer Datenverarbei­
tungsanlage gegeben werden. Derzeit müßte sich der ha. Bericht dies­
bezüglich auf Zahlenmaterial des Bundesministeriums für Landesvertei­
digung stützen, was jedoch - ganz generell - nicht zi~lführend ist; 
denn von dieser Behörde werden die auf die Antragstellung und die Er­
ledigung der Anträge bezughabenden Daten "zeitversetzt" ermittelt. So 
etwa zählt das Bundesmin.:i.5ierium. für Landesverteidigung die Anträge 2m 
Tag der Antr~gstellung (§ 5 Abs. 1 ZDG), die Geschäftsstelle der ZDK 
dagegen am Tag des (oft wesentlich späteren) Einlangens des Antrages 
beim Bundesministerium. für Inneres; das Bundesministerium. für Inneres 
registriert die Erledigung (schon) mit der Entscheidung, das Bundes­
ministerium für Landesverteidigung dagegen erst die dort (zwangsläu­
fig später) einlangende schriftliche Mitteilung vom Verfahrensausgang 
(§ 6 Abs. 1 ZDG); vom Bundesministerium für Landesverteidigung werden 
die Antra·~steller gezählt, wogegen die ZDK die Zahl der bei ihr einge­
langten Anträge ermittelt. Diese ist aber mit der Zahl der Antragstel­
ler keineswegs ident. Nach den ha. Unterlagen dürften (zumindest) 181 
Antragsteller, die in den letzten Jahren ab- bzw. zurückgewiesen wor­
den sind, ihre Anträge wiederholt haben. Möglicherweise liegt die Zahl 
solcher Anträge ·auch weit höher. Sie kann ohne umfangreiche Erhebungen 
nicht festgestellt werden" 

Unterschiedliche Auffassungen bestanden bei den Senaten der ZDK unmit­

telbar nach der Novellierung des Gesetzes darüber, was unter dem in 
§ 5 Abs. 1 Z 1 ZDG verwendeten Begriff "erstmalige Einberufung" zu 
verstehen ist. Dies wurde jedoch von der ZDOK schon kurz nach Aufnah­
me ihrer Amtstätigkeit im Sinne des Erkenntnisses des Verfassungsge­

richtshofes vom 15.12.1981, B 231/81, klargestellt (Zl. 122 275/2-
ZDOK!1/82 ) . 
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- . 
In der Rechtsprechung des VerfassungsgeriChtshofes wu=de tauch in 

- -
den Berichtsjahren mehrfach zum Ausdruck gebracht, daß es zur An-
nahme schwerwiegender Gewissensgründe keiner Umstände bedarf, die 
dem Antragsteller die Anwendung von Yaffengewalt gleichsam aus 
1..nnerem Zwang Unmöglich machen (Erkenntnis vom 12'-3.1982, B 141/ 
77 und andere), sondern daß Zur Glaubhaftmachung von Gewissensgrün­
den schon die gefestigte Überzeugung, 1Jaffengewalt gegen Menschen 
nicht anzuwenden, ge~gt. Andererseits wurden zahlreiche Antrag­
steller, die ihren Antrag bloß auf die Behauptung stützten, daß 

Gewaltanwendung abzulehIIen sei, -vom Verfassungsgerichtsho! darauf 
verwiesen, daß dieses Vorbringen allein zur Befreiung von der Wehr­
pflicht nicht ausreichend ist; sie müßten auch dartun, weshalb (aus 
welchen Gewissensgründen) sie im Falle der Anwendung von Yaftengewalt 

_tatsächlich ~ schwere Gewissensnot gerieten. 
" - -. -- . . . -

Die ZDOK hat - von der bereits oben erwähnten Frage abgesehen, wie 
der " im § 5 Abs . 1 Z 1 ZDG erwähnt-e Begriff "erstmalige Einberuf'ung" 
auszulegen ist - folgende für die Betroffenen maßgeblichen Rechts-
fragen einer Klärullg zugeführt: . --- - .-

". 

~1) daß die ZDK bei -der Beurteilung des Antragsrechtes an die gemäß 
" -:-. " § 23 Wehrgesetz 1978 ergangene Feststellung der 1auglichkeit­

gebunden ist und die Frage der Tauglichkeit nicht- als Vorfrage 
gemäß § 38 AVG 1950 lösen kann (Zl. 113 968/5-ZDOK/1/82/F);' -

2) daß die im § 5 Abs. 1 Z 1 -ZDG angeführte (neuntägige) Antrags­
frist - ab dem zehnten Ta~ ruht das Antragsrecht bereits - eine ......... 
formell-rechtliche Frist ist,. sodaS die Tage des Postlaufes nicht 
zählen (Zl. 123 651/3-ZDOK/1/82/F); 

"" 

3) daß iln Falle des § 5 Abs. 1 Z 2 ZDG nach Zustellung des Einbe­
~gsbefehles eingebrachte Anträge auf Befreiung von der Wehr­
pflicht selbst dann zurückzuweisen sind, wenn der das Ruhen des 
Antragsrechtes bewirkende Einberufungsbefehl nach der Antrag­
steIlung wieder -zurückgezogen wird, weil es bei der Beurteilung 

, -

der Zulässigkeit eines Antrages auf den Zeitpunkt der Antrag-
steIlung ankommt (Zahl 122 737/3-ZDOK/1/82/F und 122 463/3-
ZDOK/1 /82/F) ; 
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,-

4) daß das verspätete Einlagen eines befriste~en Zivildieust-
antrages infolge l.m.:::'ichtiger Acressie:::::"'..lDg eies f. ,-,t::-e.ges auf 

Befreiung von der Wehrpflicht (z.B. an die Zivildienstkom­
mission direkt statt an das gemäß § 5 Abs. 1 letzter Satz 
ZUG zuständige rtilitärkommando) vom Antragsteller zu ver­

treten ist (Zahl 123 736/3-ZDOK/1/82/F); 

5) daß das Fehlen der im § 5 Abs. 3 ZUG vorgeschriebenen Be-
gründung kein verbesserungsfäh-Lges Forrngebrechen einer scbxift- . 
lichen Eingabe nach § 13 Abs. 3 AVG 1950 ist, sondern e~e 
Fehlerhaftigkeit in materiell-rechtlicher Beziehung, die zur 
Zurückweisung des Antrages (wegen Unzulässigkeit) führt (Zc..hJ. 
124- 186/3-ZDOK/1/82/F); .: ,-

'. 

6) daß ein diesbezüglich vom Militärkommando als Einbringungs­
behörde erteilter (befristeter oder unbefriste~er) Verbesserungs­
auftrag die ZDK als die entscheidende Behörde (§ 6 Abs. 1 erster 
Satz ZDG) nicht bindet und nicht zur Verlängerung der im § 5 
Abs. 1 Z 1 ZDG angeführten Frist führt (Zab~ 125 941/3-
ZDOK/1/82/F) ; 

7) daß zwar der Wehrpflichtige gemäß § 5 Abs. 3 ZDG in seinem An­
trag die nach § 2 maßgeblichen Gründe darzulegen, alse (:.i.ese 
grundsätzlich ausführlich zu erläutern bzw. zu er}:-~ären hat, 
daß aber die ZDK dieses Gebot nicht formalistisch auslegen 
darf, sondern bei der Beurteilung der Frage, ob ein (hinrei­
chend)begründeter Antrag vorliegt, auf den Blidungs- und Vis­
sensstand des Antragstellers abzustellen hat (Zahl 126.836/3-

,ZDOK/1/82/F). ,.:. - -
" 

Wie sich aus den obigen Ausführungen zeigt, ergaben sich die 
·Schwierigkeiten bei d~r .Gesetzesauslegu.ng zumeist .aus dem nicht 
ganz geglückten Wo.rtlaut ,des § 5 ZDG. Dessen· allfällige Novellie­
rung darf daher ~:D-geregt. 'werden. 

.... ~. - . ;... ~ 

Im Jahr 1981 fielen nach den· 'Aufzeic·hnungen der Geschäftsstelle 

4.04~ im Jahr 1982 insgesamt 4.242 Zivildienstan~räge an~ Diese 
verteilten sich auf die Bundesländer wie folgt: 
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1~81 1~82 
-

Burgenland 100 - 73 
Kärnten " 166 201 ., . , 

Niederösterreich 750 .794 :. ,- -
Oberösterreich " 958 ". 1.076 _. . , 

Salzburg 174 :': ,~68 

Steiermark 382 393 .- -. . .. 
firol ". .' 329 31.; . ,~ 

. . . .. . . .' .. " 
- .... 'O .. 

Vörarlberg 
.. .. - ' . , ~, 

265 ... :. ~78 ". " 

\lien 
. . . - . " 

" " 91.7 . , 944. , , - ." . , . . " . , .. -

00' • Zum Verglei~h ~d zu:rbes~'~ren' tTbersicht werden iJi' de; Folge 
die AD1allszi!fern seit 1975 angeführt: 

" 

.' , ..... <: . 1975 1976 · 1977 1978 1979 1980 
, Burgenland . 46 ,. 21 _ 40 ,:. 39 80:, 69 

.. Kärnten '.' '. _. .. .. , :120 ~:, _120 ':. 111 _ .. 126 ' 276 " 193 
Niederösterreich 286 " 234 ' .. 342 ,452 700 ,690 
Oberösterreich 515 372 505 623 784 1017, 
Salzburg ~ 118 106 110 139 200 211 
Steierm.~k 362 243 250 252 310 ' 339. 
Ti.rol 206 134 181 ,. 205 315 ". 366 

- . ' .. 
Vorarlberg 161 134 125 203 232 " 313 
~ien 667 651" 595 875. 899 813 

1981 1982 
,100 73 
166 201 
.750 794 
958 1076 
174 168 
382 393 
329 315 
265 278 
917 944 

.. " 'insgesamt: : 2481 2015 2259 2914 '3796 4011 4041 4242 
. '. _ ...... ~ . _. .~ .. 

Der Gesamtantall übersteigt somit seit '1980 die Zahl 4.000. 
Gegenüber 1980 - dem Jahr, über das der letzte Ber1cht erstattet 

. '." .. .. 
~de - ist der ~all im Jahre . }981 nur minimal gestiegen. Die 

". Steige~:"im Jahr~ 1982 betrug, bezogen a~ 1980,- insgesamt 
. 5,75 %. Allerdings slld die Anfallszi!fern' in einzelnen Bundes­
ländern etwa gleich geblieben'- zum Teil sogar rücklä~ig gewesen, 
~ Bundesland O~erösterreich dafür, (wieder) überproportional zur 
Bevölkerungszahl bzw. Bevölkerungsdichte angestiegen. Die Stei­
gerung beträgt .in diesem Bundeslalld seit" 1976 - dem Jahr mit dem 
geringsten Anfall - nicht weniger als 189 %. 
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Im Jahr 1981 wurden von der ZDK 4.274 Anträge erledigt, ~ Jahr 
1982 insgesamt 4.512 Akten. Diese Erledigungen gliedern sich 

wie folgt: 

. ,1 9 8 1 1 9 8 2 

.Anerkennungen 2826 (66 %) 2909 ( 64 , 5 %) . 
Abweisungen 857 (20,2 %) . 1194 (26,5 %) 
Zurückweisungen 508 (11,9 %) 288 (6,4 %) 
Zuriickziehungen 69 (1,6 %) 73 (1,6 %) 
~iderruf von Anerkennungen 14 (0,3 %) 22 (0,5 %) 

-
Ablehnung des Widerrufs 8 (0,1 %) 
Andere Erledigungsarten 18 (0,4 %) 
(Tod, Wiederaufnahme, 'Wieder-' 
einsetzung etc.) 

insgesamt: 4274 (100 %) " 4512 (100 %) 

-" 

Bei einer Gege!IÜberstellung der obigen Aufstellung mit den l.LJ, 

Jahresbericht 1980 angeführten Zahlen erhellt, daß der Prozent­
satz der Anerkennungen bei der ZDK gegenüber 1980 (damals 72 %) 
im Jahre 1981 auf 66 % und im Jahr 1982 auf 64,6 % zurückgegangen 
ist. Demgegenüber stieg die Zahl der Abweisungen von rund 17 % 
im Jahr 1980 auf 20,2 % im Jahr 1981 und auf 26,5 % im Jahr 1982. 

Letztere Zahlen bedürfen jedoch insoweit einer Korrektur, als 
im Jahr 1982 im Berufungsverfahren weitere 80 Antragsteller an­
erkannt wurden, sodaS sich die Zahl der anerkannten Zivildiener 
von 2.909 auf 2.989 und damit der Anerkennungsprozentsatz auf 
66,3 % erhöht. Dieser Erhöhung steht zwangsläufig eine Vermin­
derung der Zahl der abgewiesenen Antragsteller von 1194 auf 1114 

und damit eine Verringerung der Abweisungsquote auf 24,7 % gegen-
über. ", 

Die .Anzahl der Zurückweisungen (1980 ••• ca. 11 %) erhöhte sich im 

Jahr 1981 geringfügig auf 11,9 %, sank aber 1982 wieder auf 6,4 % 
ab. Dazu ist zu bemerkeD4 daß erfahrungsgemäß zurückgewiesene An­
träge (nach Wegfall des Ruhensgrundes oder unter Beifügung der 
bisher unterlassenen Begründung usw.) wiederholt we~den. 

Der Prozentsatz der Abweisung bewegt sich nach dem Bericht des 
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Vorsitzenden der ZDK bei den meisten Senaten zwischen 21 % und 
" , 

28 %. Nach wie vor weicht der" ,ll Oberösterreich tätige Senat 
3 (Vorsitz: Dr.Jesionek) von diesen Zi~fer.n erheblich ab. Er 
hat die meisten AnerkeDllUllgen (ca. 78 %) und die wenigsten Ab­
weiSUIlgen (ca.. 15 %). Die Erklärnng hie~ür ist - nach dem Be­
richt des Vorsitzenden der ZDK, der sich hier auch a~ den von 
seinem Vorgänger im Amt vertaBten J~sbericht 1980 beruft -
zumindest zum Teil in der persönlichen Einstellung de~ genannten 
Senatsvorsitzenden zum Problemkreis "Wehrdienst - Zivildienst" 
und in dessen Arbeitsstil zu suchen. Yie nämlich die vom Vor­
sitzenden der ZDK durchgeführten und vom Berichtver~asser über­
prütten ErhebUllgen ergeben häben, beträgt die dur'chschnittliche 
Dauer der im Senat 3 ausgeschriebenen Verhandlungen kaum fünf 

Minuten, wogegen eine Verhandlung bei den 'übrigen Senaten ~ch-
, ' 

schnittlich 15 bis 20 Minuten in Ans"Cruch mmmt und diese Ver-
handlung~dauer in komplizi~rteren Fällen sogar, wesentli~h ~ber­
s 'chritten wird. Au! die die'sbezüglic~en AusführUnge~ des' Vor-

, sitzenden der ZDK in seinem Bericht an den Vorsitzenden der ZDOK 

(dort Seite 1Z) darf verwiesen und ergäDzend noch bemerkt werden, 
.. " . . 

. daß der größte Teil der nach so kurzer Verhandlungs dauer abge-
wiesenen (wenigen) Antragsteller im 'Beruiungsver'fahren dariib~r 
Beschwerde füb--te, daß im Verfahren ~rster IDstanz (in der V~r­
handlung) keine Gelegetineit '%ur D~~tellung der im sch-~tlichen 

- Antrag behaupteten Gewissensgründe bestand. 

Di.e ·ZDK .rührte im Jahr 1981 an 214 Tagen und im Jahr 1982 an 240 

Tagen Verhandlungen durch. Es verhandelten der 

Senat 1: 

Senat 2: 

Senat ;: 

14 mal in Yien 

, .. ... 
, 22 mal in Graz 

13 mal in Yien 
.. "-: 8 ma.l in lO.agenturt 

15 mal in LillZ 
8 mal in Yien 
2 mal in Graz 

" 

: .~ ' ;' 

24 mal in \lien 
. , .- 6 mal in Klage:c..f'u..-t 

8 mal in Yien 
20 mal in Graz 

, . , 1 mal in Klagen.f'ur"!; 

2 mal in Yien 
22 mal in Linz 
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Senat 4: 18 mal in Linz 5 mal in Wien 
'22 mal in Linz ' , :: 13 mal in Salzburg 

6 mal in \lien 12 mal in Salzburg 

Senat 5: :.:: 29 mal 'in Innsbruck " 4 mal in Wien 
.. ..... ' - "..-... ...- - - .. - .- 7 mal·. in Bregenz " " " " 24 mal in Innsbruck 

5 maT in \lien ' , ' " ' '' ' ,,-. ,'. 5 mal in Bregenz 
'. ~ , -:. .. ": ' . . - .)' " ' 

Senat 6: .. -: ,_ ... , 31 mal in Wien -- '. . ~.' . _ •• ,J 

Senat 7: .. - 19 mal in \lien '. 

, . .. ... ..... ,,4, mal in Klagenfurt 

, 40 mal in \lien 

45 mal in \lien 

, , 

Pr~ Verhandlungstag wurden im ~chschnitt - ermittelt unter 

Einbeziehung des Senates 3, ~er ~ ,einem. Tag bis. ,zu 40 Antr~ge 

behandelt - 19 Akten erledigt. Zumeist handelte es sich dabei . . .. . . 
um'Anträge auf Befreiung yon der \lehrpflicht. Erledi~en nach 

§ 5 a Abs. 1 ZDG (Erklärungen des ZivildienstpflichZigen, den 

~ebrdienst ~~~t mehr aus. G~wissens~d~n verweigern zu wollen) 
und nach § 5 a Abs. 3 ZDG (Widerrui' der Befreiung durch die ZDK . .. - .. .. _. - ... . - . .."" .. ... . 
wegen Wegfall des Befreiungsgrundes) waren eher selten (1981,: 

14 Widerrufsfälle, wobei mangels Aufzeichnungen der Geschäfts­

,stelle eine Aufgliederung in Fälle nach Abs'. 1 und Abs. 3 nicht 
möglich,ist; 1982: 17 Erklärungen nach Abs. 1 und 13 Widerrui'e 

nach Abs. 3). 
::-: ... "# .. .. . -.. . ' . .. '. 

- Im Jahre 1981 habe'n die Landeshauptleute in: 75 Fäll.en um die Er­
stattung eines Gutachtens nach § 4 Abs. 5 ZDG ersucht. Die mei­

sten dieser Ersuchen konnten von der ZDK noch in diesem Jahr er-
" . . .. 

- . 'ledigt werden. Die unerledigten Akten wurden 1982 der ZDOK zur 
.. , ~uständ:tgen ' Erl,edigung '~bget;~ten. '~ :' ......., " . -'-

- '.- ' " 
, .-

Im Jahr 1981 fielen bei der ZDX zwei Beschwerde'n nach § 37 ZDG 
an. Sie konnten fristgemäB durch Erstattung von Emnfehlungen 
,., . '. .. '. _. '.' .. . .,....', 

'an den Bundesminister für Inneres erledigt werden. " . -~ - , 
::. - -~. ., .' -.. '........ '.:~. '; ~;..,: ... :... ..... ....., .,.. . '.. ... .. ...... _.. . _. .:: 

.Der ZDOK sind im Jahr 1982 insgesamt 540 Berufungen zur Entschei­
dung vorgelegt worden'. Hievon wurden 'bis 31.12.1982 ;.. zum 'ge-

- ': 'ringeren Teil in nichtöffenii.icher SitzUng, sonst nach DurchiUh-
:' 'rung einer Berufungsverha'ndlung - 406 Akten erledigt werden. Dies 

entspricht 75,2 % des Anfalls. In insgesamt 135-Fällen wurde der 
. .. . -. .. 

Beru~g Folge gegeben (33,2 %). Insgesamt wurden auf G~d der 
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Be~en 80 Antragsteller (Berufungswerber) als (weitere): 
Zivildienst:p:t'l.ichtige anerkannt' (1,9, ? '.~); in den übrigen 

Fällen (55 Be~en bzw. 13,5 %) wurde der erstinstaDZliche 
Bescheid aufgehoben und die Sa che an die ZDK zur neue~~~en 

: VerhandlUng' und Entscheidung ZÜrüc..kve~esen·. 205 Be~en 
. - -. . . - ..... . 

(50,5 ~) ~de nicht Folge gegebe~, ~ Be~~gen (15,8 %) 
wurden~ls' verspätet oder unzUläss~g) zurückgewiesen. :rn zwe~ 
FäD.en '(0,5 %) wurde die Beru.tung ~ckgezogen. Einen Be- . :. . 

scheid der ZDK hat die ZDOK gemäß § 68 AVG von amtswegen be­
hoben. Ein Devolut~onsantrag wurde abgewiesen. Zwei Beschwerden 
naCh § 37 ZDG boten Ablas Zu eiDge'henden Empi'ehlÜDge'n an den' 
'~desmjnj ster 'für Innere·s. 'In einem Fal.l davon wurde aDge": ' ': , 

;egt, -die' E.tf~zie-n.z 'der Zi'v.Udie~erwal tim.g durch eineor~ 
' ·.' gaDisatorische UmgeSt'a.J.tung zu' heben. (Zl·. 94 .051!38-ZDOK!1/ 82/F) • 

• • _ ~. :. ::' ':.:: ; •• -* ...... .".: .-:-::.:.:: _.:~.'~~ ', " : ~ ... ·r · ._~ ·· .'; 

Im Jahr' 1982 'WW::de' di,e ~OK 'von 'de~ La.ndeshauptl~ten '1'12 maJ. 
~ die Erstattung "eines"Gutacht~:C:S nach § 4 Abs . 5' ZDG' ersucht . 

• '. "" . -. _ . .. .. - ... ;. .,.. .. r..-

Hievon wurden 98 Ersuchen erledigt. ,'," . . .. , 
. , ~ · r . · · .. '. - . :' ; " 

. - .1_ ' .. . .-. • _ 

- Weiters wurden zwei ~angrei~e Stellungnahmen nach § 30 Abs. 1 
und §;~ Abs. 3'ZDG abgegeben.-:' .. ':':~ . ,, -:=-: --. : '.' . : '" • 

-
D~e Entwicklung des ~alls der ZDK wurde b ereits oben darge-

-': ste~lt.' Sie lä.at ein kontinuierliches Ansteigen der Be!'reiUllgs-
- 'anträge bis 1980 erkennen. :~ ~ :',~ .. ~ .':'::':, ~ :.. 

" . ~ ,_. 
.' -.. . . ;.. 

.. -:~: -:~ .~ .. - ~.-

Das leichte zunehmen. der Anträge in den Jahren 1981 und 19.82 ist . '. . .: -" ..... ... . .. 
höchstwah:rs'Cheinl.i~ nicht auf eine Vermehrung der Zivil dienst-
werber , sondern auf die Viederhol Ung ( NeueinbriDguDg) von ab­
bzw. zurückgewiesenen Anträgen zurückzuführen. : , 

:-:.,: - " .':'7:;- ~-""",: ' . . .-":' •. - -: . ::, ... : . ._. ' ._' 
D~e Motivation der Antragstel.l~r ist ,im w~sentl.ichen die glei che . . '- ........ . . . . '. 
geblieben. Im Vordergrund stehen nach wie vor r el igiös e Gründe, 

'. gefolgt von h"maDi tären ErwäguDgen. Unter den Allt:ragstelllern 
dominieren, wie, bishe~'die Absolventen h öherer Schulen. Lehr-

_ lj.nge und manuel.le Arbeiter folgen in weitem Abstand. Lehrer t r a­

" ten im Jahr 1982 als Antragsteller wieder weniger in ErscheinllIlg. 
- ... . .. . .,. . 

I .• • .. 

Die Zahl und die Qual.ität der Anträge wird sehr häufig von der 

Aktivität der Zivildienstberatungsstellen besti:mt, die viel !act 
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in Broschüren geradezu "Gebrauchsanweisungen" herausgegeben haben. 
Bei den solcherart "präparierten" Antragstellern fällt .es einiger­
maßen schwer, Spreu vom Veizen z~ sondern. Dies gelingt zumeist 

nur bei eingehender Befragung, da nur bei einer solchen einge­
lerntes, zumeist floskelhaft Dargestelltes von eigenem Gedanken­
gut und von persönlichen Uertvorstellungen zu unterscheiden ist. 

Die Erledigungsfristen haben sich infolge der besseren personellen 
Besetzung der ZDK verkürzt. Die Entscheidungsfrist von vier Monate 
(§ 6 Abs. 4 ZDG) wird größtenteils eingehalten. Verzögerungen er­

geben sich in Einzelfällen b~ Zustellmängeln und während der 
Ferien bzw. der Urlaubszeit. Sie fallen aber in der Regel nicht 
ins Gewicht. Eine gewisse Beschleunigung des Verfahrens ist von 
der Umstellung der Geschäftsstelle auf elektronische Datenver­
arbeitung zu erwarten, die derzeit im Gange ist. 

1 Beilage 
• 

(Bericht des Vorsitzenden der ZDK) 

Vien, 14. März 1983 
Der Vorsitzende: 

.. -._ ..... -
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REPU BLI K ÖSTERREIC H 

Zivildienstkommission 
beim Bundesministerium fOr Inneres 

1014 Wien, Postfach 100 

Zahl: 94 031/11-ZDK/VS/83 

Bei Beantwortung bitte angeben 

Jahresbericht 1981 und 1982 
. , , -' . 

An den 

Herrn Vorsitzenden der Zivildienstoberkommission 

WIE N· 

Die Zivildienstkommission erstattet gemäß dem § 54 Abs. 2 
Zivildienstgesetz (im folgenden ZDG) in Verbindung mit § 15 
der Geschäftsordnung der Zivildienstkommission (im folgenden: 
GeoZDK) nachstehenden 

TÄTIGKEITSBBRICHT 

über die Kalenderjahre 1981 und 1982. 

1.) Erfahrungen bei der Vollziehung des ZDG: 

Das Gesetz blickt mit Ablauf des Jahres 1982 auf eine acht­
jährige praktische Anwendung zurück. 
Während dieses Zeitraumes wurden die ursprünglich vier Se-

.,. nate auf sieben Senate vermehrt. Ein weiterer Richter 
(Richter des Landesgerichtes für Strafsachen Wien Dr.Rein­
hard Zimmermann) fungierte ab 1982 ohne eigenen Senat als 
zusätzlicher stellvertretender Senatsvorsitzender bei plötz-

. . 
lich auftretenden Behinderungen eines Senatsvorsitzenden bzw. 
beim Abbau von Belastungsspitzen. 

Die in den ersten Jahren der Wirksamkeit des ZDG fühlbaren 
"Kinderkrankheiten" bei der Vollziehung einer für Österreich 
neuartigen Gesetzesmaterie wurden im Laufe der Zeit mehr und 
mehr beseitigt. Über weiterhin bestehende Schwierigkeite~ -
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deren Umfang sich aber in den Jahren 1981 und 1982 bereits 
in Grenzen hielt - wird im folgenden berichtet. 

Auszugehen ist von der Tatsache, daß nicht nur der Großteil 

-

der vom ZDG betroffenen Wehrpflichtigen, sondern darüberhinaus 
auch noch verschiedene Institutionen (z.B. die Mehrzahl der 
Jugendverbände, Arbeitsgemeinschaften für Zivildienst, einzelne 
kleinere Glaubensgemeinschaften, wie die Zeugen Jehovas) die 
Zivildienstkommission mehr oder minder entschieden ablehnen. 
Die Mitglieder der Zivildienstkommission (im folgenden ZDK) 
machen immer wieder die Erfahrung, daß der Weg zur Kommission 
ungern beschritten wird, im Falle der Anerkennung als Zivil­
diener diese Entscheidung als geradezu selbstverständlich an­
gesehen wird, im Abweisungsfalle aber die wSchuldw jedenfalls 
bei der ZDK und deren Unverständnis liegt. Es spricht aber 
anderseits sehr für die Besonnenheit nahezu aller Antragstel­
ler sowie der Jugendverbände und Beratungsstellen, daß von 
verschwindenden Ausnahmen abgesehen, die Zivildienstverhand­
lungen durchwegs sachlich und emotionslos verlaufen können, 
wobei auch das Verhalten der (innerlich oft widerstrebenden) 
Antragsteller fast immer angepaßt ist. Tatsächlich sind dem 
gefertigten Vorsitzenden Beschwerden über Mißstände im Ver­
halten von Kommissionsmitgliedern bei den Verhandlungen noch 
kaum zugekommen. 

Im Laute der Jahre hat sich zwischen den einzelnen Senatsvor­
sitzenden ~d den Mitgliedern ihres Senates eine durchwegs 
recht gute Zusammenarbeit ergeben. Gewisse Schwierigkeiten 
traten 1m Berichtszeitraum mehrmals in Wien mit den tür diesen 
Bereich vom Österreichischen Arbeiterkammertag vorgeschlagenen 
Beisitzern aut. Hier w~rden nicht nur alle Wiener Zivildienst­
anträge, sondern auch jene aus den Bundesländern Niederöster­
reich und Burgenland verhand~lt. Ich habe daher bereits am 
22.2.1982 in einem Schreiben an den Herrn Leiter der Abteilung 
II1/5 des Bundesministeriums für Inneres gebeten, zumindest 
den Vorschlag zweier weiterer Beisitzer für den Wiener Bereich 
beim Österreichischen Arbeiterkammertag zu erwirken. Bedauer­
licherweise konnte ab 1.1.1983 nur ein solcher Beisitzer er­
nannt werden. so daß damit anstatt der bisher vier nunmehr 
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wenigstens fUnf vom Österreichischen Arbeiterkammertag vor­
geschlagene Beisitzer in Wien tätig sind. Ich führe diese 
Tatsache deshalb an, weil es bei der mehrseitigen ander­
weitigen Beanspruchung dieser Kommissionsmitglieder mehr­
mals jährlich zu Absagen kommt und dann versucht werden muß, 
:~inen Arbeiterka~erbeisitzer aus Oberösterreich bzw. Salz-

: burg nacb Wien zu bekommen. Mitunter wird von dieser Mög­
lichkeit bereita von vornherein Gebrauch gemacbt, obwobl sie 
~'stenau:twendiger ist. Dies geschieht desbalb, weil es auch 
mehrmals jährlicb .. in verschiedenen Senaten vorkommt, daS 

,', einer der beiden Jugendvertreter in der ZDK ohne rechtzei ti­
ge Entschuldigung ausbleibt. Im Jahre 198Z war dies z.B. im 
Senat 2 (Verhandlungsort Graz) nicht weniger als ~Unfmal der 
Fall, obwohl das Arbeitsklima in Graz ein durchaus gutes ist. 
Von Anträgen nach § 52 Abs. 2 ZDG (Enthebung eines zweimal 
,unentschuldigt ferngebliebenen Kommissionsmitgliedes durcb 
den Bundespräsidenten) wurde bisher allerdings abgesehen. In 
diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß die durch die bedeut same 
ZDG-Novelle 1980, BGBl.Nr. 496, rechtlich verankerte Möglich-

, kei t, Entscheidungen nöt'igenfalls auch in der Zusammensetzung 
von nur fUnt Mitgliedern zu treffen, von allen Senaten sehr 
begrüßt wurde und manchen Verhandlungstag rettete (siehe § 48 
Abs. 1 ZDG). 

Insg~samt betracbtet, kann das Zusammenwirken der Kommissions­
mitglieder in den einzelnen Senaten als recht gut bezeichnet 
werden. Allerdings neigen mehrere Mitglieder nacb § 47 Abs. 3 
Z 3 ZDG (Vertreter der Jugendverbände) dazu, sieb gleichsam 
als unterstützendes Organ der Antragsteller zu tühlen und 
nahezu regelmäßig, für eine Antragsstattgebung zu stimmen. 
Diese Auff~ssung vom Beisitzeramt wurde mir übrigens von eini­
gen Mitgliedern der ZDK unumwunden einbekannt. Von solchen Kom­
missionsmitgliedern wird.also selbst dann ein positives Votum 
abgegeben, wenn der Antragsteller erhebliche Vorstrafen wegen 
eine's Gewalttätigkeitsdeliktes au~weist oder Gewissensgründe 
nicht einmal andeutungsweise formuliert. Einem Stimmverhalten 
solcher Art mangelt es zwar sicher an der dem Gesetzgeber vor­
schwebenden Objektivität aller Kommissionsmitglieder, es läßt 
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sich ihm aber in der Praxis nur durch geduldige und über­
zeugende A~lärungsarbeit der Senatsvorsitzenden über die 
gesetzlichen VerpflichtUngen der Kommissionsmitglieder ent­
gegenwirken. Anderseits fungiert ,erade in Wien eine ~~ihe 
von Jugendvertretern in der ZDK, welche eine ·geradezu vor­
bildliche Objektivität an den ~ag legt. Aber aucb in allen 
'anderen Bund'esländern (in 'Steiermark und Kärnten 'eher selten) 
kommt es ebenfalls immer wieder zu einstimmigen Abweisungsent-

'" . scheidungen.- Im groBen betrachtet ·ist also die Einstellung 
d·er Jugendvertreter gegenüber den Antragstellern in der Regel 
recht wohlwollend', wofür jede~alls Verständnis autgebracht 
.werden sollte. .. -- - .' 
"ion Intere'ss'; ist auch die Qt1alität der Z1v1ldienstanträge 

... . 

in den verschiedenen Gebieten Österreichs. Da es immerhin 
bereits ,ein größeres Netz vo~ Zivildienstbera~gsstellen 
gibt, sollte man meinen, daß diese recht häutig in Anspruch . 
genommen werden. Dies scheint aber nicht derart oft oder nur 
recht ober~ächlich der Fall zu sein, weil zahlreiche Anträge 
schon aus formalen Mängeln (z.B. Ruhen der Antragstrist, 
Fehlen jeglicher Begründung) oder wegen weitgehender Verken­
nung der gesetzlichen Wäglichkeiten ertolglos bleiben müssen • 
Der oftmals allein gebrauchte Antragsgrund wIch bin gegen die 
Waffengewalt" kann noch nicht zur Anerkennung als Zivildiener 
fUhren. Es spricht tar die einzelnen ·Senate der ZDK, daß Vor­
sitzende und Mitglieder (je geringer der Bildungsgrad des An­
tragstellers, desto mehr) immer wieder bemüht sind, durch ·ent­
sprechende Fragestellung bei ihm soviel an Gewissensgrlnden 
in der Verhandlung hervorzuholen versuchen, daß letztlich eine 

. Betreiung vom Wehrdienst ertolgen kann. 

Anders~i ts gib~_ es G~b~ete, .. (vor allem Steiermark, Oberöster­
reich, , ~irbl und Vorarlberg) in denen schon die schriftlichen 
Anträge in sehr ~ahl=eichen Fällen erkennen lassen, daS ihnen 
eine eingehende ünd sachkUndige Beratung vorausgegangen ist. 
In solcben Fällen weiß .sich da~ der Antragsteller in der 
Verhandlung entsprechend gut auszudrücken. Im übrigen dü~te 
nicht unbekannt sein, daß einzelne Zlv1ldienstberater ganze 
Mappen mit 3eratungsmaterial und bis ~s Detail gehenden An­
regungen an Interessenten verkauten. 
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~~erraschen ~ag daher, daß speziell die Anträge von Wiene_~ 

und Niederös~erreichern verhältnismäßig oft ein nur sehr 

mangelhaftes Wissen über die gesetzlichen B~stimmungen ~~= 
Befreiung vom Wehrdienst aus Gewis3ensgründen aufweisen~ 

~ies erschwert nicht zuletzt auch die gesamte Verhandlungs-

Es ist nicht Aufgabe dieses Berichtes, auch zur oft erhobenen 

?:::8ge Stellung zu nehmen, ob denn "Gewissensgründe" durch eine 

Kommission überhaupt überprüfbar seien. Wenn man aber die 3e­

freiungsbestimmungen des ZDG einerseits und den relativ hohen 

Prozentsatz an stattgebenden Entscheidungen betrachtet (1981 = 
66 %, 1982 = 64,5 %) wird niemand leugnen können, daß die 
Sp~~ch?raxis der Zivildienstkommission ihre ~~orderungen an 

de!l:;;i:r:zelnen Antragsteller in Grenzen hält. Die Senatsvor­
:-dtzenden der ZDK erachten diese daher - solange man die ·,ienJ:­

Gienstver#eiger~g nicht von vornherein liberalisieren mö~ht~ -

2:3 eine Institution, die bei der ge~ebenen Gesetzeslage ·~d 

jAr IJersönlichen und beruflichen Qualifikation ihrer :1i tgliec.er 

so\de deren praktischer Erfahrung immerhin ein brauchbares In­

str~ment dafür abgibt, um zumindest einen guten Teil jener ~~­

tragsteller, die nicht von Gewissensgründen geleitet wurden, 
8.uszusondern. 

Den 3bgewiesenen (zurückgewiesenen) Antragstellern steht seit 

1.1.1982 der Berufungsweg zur Zivildienstoberkommission offen. 
~;-')n dieser I1öglichkei t machte bisher etwa die Hälfte aller 3e­

troffenen Geb!.'aucb. Eine exakte Bezifferung scheitert daran, 

w2il im Bericbtszeitpunkt noch nicht in allen negativ erledig­
te~ ~ällen des Jahres 1982 die Recbtsmittelfrist abgelaufen war. 
Dii': Einführung einer Berufungsinstanz hat keineswegs - wie ver­

einzelt vorausgesagt wurde - zu einem signifikanten Ansteigen 
der Wenrdienstbefreiung geführt. Es stieg vielmebr die Anzanl 
d.er Abweisungsbescheide im Jahre 1982. Die Tätigkeit der ZIlOK 

'..rird von den i1i tgliede:n. der ZDK durchaus begrüßt. Nach den 
b L::herigen Erfahrungen entscheidet die ZDOK in der Regel in 

der Sache selbst, nachdem sie das Verfahren neu durcbgeflihrt 

":~81; (§ 66 Aos. 3 U:1d 4 AVG). Die im § 66 Abs. 2 AVG vorge-
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sehene Möglichkeit der bloßen Bescheidau!bebung wegen Mangel­
hattigkeit und Verweisung der Sache zar neuerlichen Verhand­
lung in 'erster Instanz wird hingegen sehr selten praktiziert • 

. Nach Me{nung der Mitglieder der ZDK hat jedentalls die ZOG­
"Novelle 1980, 'BGBl.Nr. 496, in mehrfacher Hinsicht zu einer 

Verbesserung der Situation der Antragsteller (Verb'~~serung 
" , <;."- der Antragsmöglichkeiten, Berutungsmöglichkeit, Auslagener-

' ,,' ~, ~ 'satz etc .. ) , sehr' wesentlich beigetragen., Die erwähnte Novelle 
_0 ': .. : , ve~irklichte einerseits eine Reihe von lange vertochtenen 
::.' ,;:-:: Forderungen (speziell der- Jugendorganisationen) und trug 

,\ anderse~ts ~'einer recht spürbaren Verminderung von Angritfen 
," ' gegen die Kommission (vor allem in Druckwerken) bei. 

'2.) Rechtsfragen,'" die ' von den verschiedenen Senaten nicht ein­
heitlich beantwortet wurden. 

Eine wesentliche Unterscheidung in der Rechtsautfasgung der 
einzelnen Senate bestand eigentlich nur, über den Begrift 
"erstmalige Einberufung" (§ 5 Abs. 1 Z 1 ZOG). Hiezu ver­
tra~en einige Senate die strengere Autfassung, daß die erst­
malige Zust~llung eines Einberutungsbefehles bereits zur An­
tra~tellung nach dem ZOG binnen 9 ~agen zwinge, wollte der 
Antragsteller nicht seines Antragsrechtes nach der Z 1 des 
§ 5 Abs.,1 ZDG (bis zur tatsächlichen Entlassung aus dem 

, Grundwehrdienst') verlustig gehen"~ Diese Au!tassung ttlhrte zur 
Zurückweisung zahlreicher Anträge bei solchen Antragstellern, 
welche ,' nach Zurü~kziehung des' ihnen 'zunächst zugestellten Ein­

: 'be~!ungsbe!~~ies,durch die M11itärbehörde in der Folge einen 
.. Zivildienstantrag gestellt hatten~ Diese (von a~deren Se­

"ziaten' der ZDK nicht geteil t8) Auttassung wurde in der Zwischen­
, zei t vom Ve,rtassungsgerichtshot als unzutreftend erachtet 
-":,'(Erkenntnis,vom 15.12.1981,. 'B 231/8! zu Zl. "119.175-ZDK!4/80). 

,- , 

Damit wurde eine einheitliche Handhabung des § 5 Abs. 1 Z 1 
ZDG heroeigetUhrt. 

Weitere unterschiedlich beurteilte Rechtsf=agen von nennens­
werter Bedeutung ergaben sich 1m Berichtszeitraum nicht. 
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3.) Wichtige EntscheiduIl.,gen über Rech"tsf'::~1._2.:?.il sru.:_P1d~o~t~= 

licher Bedeut~~~~ 

TIazu zähl~ vo= allem das oben zitierte Erkenntnis des Ver-
o fassungsgerichtshofes B 231/81 über den Begriff "erst­

malige Einberufungn • 

Darüber hinaus hat der Verfassungsgerichtshof speziell im 
.. Jahre 1982 (teilweise in Wiederholu....ng bereits früher ausge-

. . . 

-. --
sprocbener Rechtssätze ) eine Reibe 'von Erkenntnissen gefällt., 
.. . 

mit denen einige Abweisungsg1.""iJ..:lde klar abgelehnt wurden.., die . ~. . 

in der Vergangenheit bei den Senaten der Zi.vildienstkommis-
sion häutige Anwendung fanden. 

Als besonders wesentlich erscheinen dabei die ErkenntnisS8 9 

mit denen ausgesprochen wurde, daß es nlcht entscheidend sein 
kann, wann ein Antragsteller von seinem Ä.l1tragsrecht Gebrauch 

macht (B 231/77 vom 5.3.1982 u.a.)~ sowie, daß hinreichende 
Gewissensgründe durchaus auch dann vorliegen kö~nen7 wenn der 
Antragsteller keine Neigung besitzt, seine .Auffassungen im 
Rahmen einer gleichgesinnten (pazifistischen, caritativen etc.) 
Personengemeinscbaft zu bekunden CB 231/77 vom 5.3.1982). Be­
achtenswert ist ferner der Rechtssatz .. wOTIac"t zur Glaubh8.f-t;­

macbung von Gewissensgründen schon die ~festigte Ube..F~~"'lß..1. 

Waffengewalt gegen Menschen nicht anzuwenden, genügt, wogegen 
es keiner Umst~~de bedarf t die geradezu aus ~~nerem Zw~~~ die 
Anwendung von Waffengewalt unmöglich machen CB 141/77 vom 
12.3.1982). Anderseits wurde den zahlreicben P~tragstellerny 
die sich immer wieder nur darauf stützen, Gewalt abzulehnen, 
mit den Erkenntnissen vom 12 .. 3.1982 B 561/81 1L."lO B 443/1'7 9 

vor Augen geführt, daß die bloße Ablehnung von Waffengewalt 
noch nicht zur Befreiung vom Wehrdienst führen ka~. Der an­
tragsteller müsse ·vielmehr dartun, ~~shalb '( aus welcben schwer­
wiegenden Gewissensgründen) er im Falle der Anwendung von 
Waffengewalt tatsächlich in schwe~e Gewissensnot geriete. 

Verfassungsgerichtshofentscheidungen von g~~~dsätzlicher Be­
deutung werden allen Senatsvorsitzenden und Berichterstattern 
der ZDK im Ablichtungswege zugänglich gemacht. 
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Jpn den Entscheidungen der Zivildienst oberkommission hatte 
im Jahre 1982 jene vom 5.5.1982 die weittragendste Beda~tung9 
welche klarstellte, daß die neuntägige ,Antragsfrist na~h § 5 
~bs. 1 Z 1 ZDG zu d~n formell-rechtlichen Fristen zählt. 
Auch diese Entscheidung trug zur Verminderung von Zurück-. ' 

~~isungsbescheiden wegen Fr1stversäumnisses bei, da bis da-
hin 'die ' Senate allgemeiii-den"Standpunkt ,vertra1ien y die zi-

-~·,,;:"tierte hist sei mat'eriell-rechtlicher Natur, welcher zu-
. :~ '::~:: '-:toige ~in 'Zi~1ldienst~trag ~ach §, 5 Abs~ 1 Z 1 ZDG am neun­
,",:, .' 'ten Tag der Antragsfrist beim zuständigen 'M{li täI."kommando 
-;";;:'::':bere1ts ~1ngelangt 'seiii müsse. '. ' -,. ,' ~ : "" r 

" . ". ! . 
4.) Anregungen für all!IUl.ige Änderune:en des Zivildienstge'setzes 

oder der Geschäftsordnung der ZDK: 
. 

Beid'e Rechtsnormen haben sich im wesentlichen bewährt,. 
speziell die ZDG-Novelle 1980, BGB1.Nr. 496, hat eine Reihe 
begrüßenswerter Verbesserungen geschaffen. Für eine aber­
malige Novellierung des ZDG wird daher derzeit keine Notwendig­
kei t gesehen. 

Folgendes Problem sollte - etwa im Rahmen der GeoZDK - einer 
besseren Lösung zugeführt werden: 

'- " Gemäß dem §. 5- a Abs. :; ZDG hat die ZDK von Amts wegen die Be­
freiung ' von der Wehrpfiicht mit Bescheid zu wide~en, wenn 

-- d'er Zivildienstpflicht1ge durch sein Verhalten eindeutig er-
. ,kennen läßt, daß er die Anwendung von Waffengewalt gegen 
"andere ~enschen aus 'den 1m '§ 2 Abs. 1 ZDG genannten Gewissens­
~~den nicht 'mehr ablehnt und daher auch bei Leistung des 

, ' -
Wehrdienstes nicht mehr'in schwere Gewissensnot geraten kann. 

-
,Nach den bisherigen Erfahrungen waren es vornehmlich gericht-

• 
,liehe Abstratungen, die zu einer derartigen Maßnahme t~en. 

. . -~ . 
,Die ZDK kommt' -aber ,überhaupt nur dann in, die Lage, eine Ent--- . 
,scheidung im Sinne des § 5 a Abs. 3 ZDG zu tretten, wenn ihr 
ein_Widerrutstatbestand von der Abteilung III/5 des Bundes~~i­
ste:1ums tür Inneres ffberhau~t zur Kennt~i3 ~eb~acht wird. 
Nach meL~er 3r~ahrung aus dem Jahre 1982 werden tast aus­
schließlich nur solche A~kten dem Vorsitzenden der ~K ~t ~~e= 
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Anregung auf Widerruf vorgelegt." .ln denen e=heb2.icbere Frei­

hei tsstrafen fiir scbwerwiegenc:e S tr2:fdelikte CRemb, scbwe::e 

Körperverletzung, Sucbtgiftverbrechen) erflossen. Es würde 

sich aber im Interesse der kompetenten Wabrnebm~~g aller in 

Betracbt kommenden Widerrufsfälle empfehlen, den Kreis der 

nach § 5 a Abs. 3 ZDG der ZDK vorzulegenden . Akt en. exak"t zu 

umschreiben. 

a) In den Jahren 1981 und i 982 fj.elen - aufgegliedert auf 

die eÜlzelnen Bundeslände:!' - nach den ÄUIzeichnungen der 

Geschäftsstelle insgesam~ 4041 bzw~ 4242 Zivildienstan­

träge an. 

Diese verteilten sich auf die Bu.."1desländer wie fcl::zt: - .. "'----'" . .. ... ..... ..... _...,,""~ 

1981 ......... - 1982 
Burgenland : 100 73 

Kärnten: 166 201 

Niederösterreich: ~~-:"t 
: .,j...t , " 

m, eröst erreich: 958 1076 

Salzburg: 174- 168 

Steiermark: 382 393 

Tirol: 329 315 

Vorarlberg: 265 278 

Wien: 917 (3~~4 

--
4041 4242 
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Zur besseren Übersicht werden die Anfallszifte~ in den 
Jahren ab 1975 den obigen Rubriken gegenübergestellt: 

1975 . ·1976 

Burgenland: 46 

Kä-~ten: 120 

Niederösterreich: 286 

Oberösterreich: 515 

Salzburg: 

Steiermark: 

Tirol: 

Vorarlberg: 

Wien: 

118 

362 

206 

161 

667 

2481 

21 

120 

234 

372 

106 

243 

134 

134 

651 

2015 

1977 

40 

111 

342 

505 

110 

250 

181 

125 

595 

2259 

1978 

39 

126 

452 

623 

139 

252 

205 

203 

875 

2914 

1979 

80 

276 

700 

784 

200 

310 

315 

232 

899 

3796 

• . 

1980 

69 

193 

690 

1017 

211 

339 

366 

313 

813 

4011 

Der Gesamtantall hat somit auch in den beiden Berichtsjah=en 
jeweils die Zahl 4000 uöerstiegen~ wobei allerdings gegen­
über dem letzten Berichtsjahr 1980 in den Bundesländern 

. Burgenland, Salzburg, Tirol und Vorarlberg eine geringe Sen­
kung der Antragsziftern eintrat. Die Steigerung der Antalls­
ziffer gegenüber dem Jahr 1980 (4011 Anträge) betrug bis zum 
Jahresende 1982 mit 4242 Anträgen insgesamt 5.75 %. Auffallend 
ist, daß nach wie vor das Bundesland Oberösterreich die höchsten 
Antragszitfern ausweist. Sie uöersteigen seit 1980 die Tausen­
dergrenze und haben im Jahre 1982 mit 1076 Anträgen den se~er­
zeit tiefsten Stand vom Jahre 1976 (damals nur 372 Anträge) 
nach kontinuierlicher Steigerung bis zuletzt um nicht weniger 
als 189 % überschritten. Diese Ziffer muß schon insoterne zu 
denken geben, weil Oberöster=eich keineswegs das dichtest be­
siedelte Bundesland ist und auch in seiner 3evölkerungsstr~k­
tur anderen Bundesländern ähnelt. 
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b) Nachstehend wird dargestellt, in welcher Weise die in 
den Jahren 1981 und 1982 behandelten Anträge ihre 
Erledigung fanden. 

Gesamter~edigungen: 

Anerkennungen: 
. r 

Abweisungen: 

Zurückweisungen: 

Zurückziehungen: 

Widerrufe von An­
er~ennungen 

Andere Erledigungs­
art (Tod, Wiederauf­
nahme, Wiederein­
setzung etc.) 

. ' . 

1 ~81 '" .. 
. . 

" 
. 4274 

. 2826 (66%) 

857 (20,2%) 

508 (11,9%) 

69 ( 1,6%) 

14 ( 0,3%) 

o 

4274 

1~82 

. . .. . -.-

4512 

2909 (64,5%) 
., .. 

1194 (26,5%) 

288 ( 6,4%) 

73 ( 1,6%) 

30 ( 0,6 %) 

18 ( 0,4%) 

4512 

Die Aufstellung ergibt, daß in den dargestellten Jahren 
gegenüber dem letzten Berichtsjahr 1980 (damals 72 % An­
erkennungen) die Zahl der Anerkennungen auf 66 % im Jahre 
1981 und 64,6 % im Jahre 1982 zurückging. Den rund 17 % 
Abweisungen im Jahre 1980 standen 1981 20,2 % und 1982 
immerhin 26,5 % gegenüber. Die Anzahl der Zurückweisungen 
(1980 = ca. 11 %) erhöhte sich im Jahre. 1981 geringfügig 
auf 11,9 %, sank aber 1982 auf 6,4 % ab. Erfahrungsgemäß 
besteht bei einem Großteil der Zurückweisungsbesche~die 
Möglicbkeit,. den Antrag zu wiederholen (z.B. nach Wegfall 
des Ruhensgrundea, durch Einbringung e~es nunmehr begrün-
deten Antrages etc.). . 

Bei der Beurteilung der Stattgebungs- und Abweisungsziffern 
, 

wird zweckmäßig nur das Jahr 1982 näher beleuchtet, weil in 
diesem Jahr nicht weniger als vier neue Senatsvorsitzende zur 
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. . 
Zivildienstkommission traten, von denen angenommen werden 

r • 

kann, daS sie auch in den nächsten Jahren hier Dienst ver­
sehen. Für 1982 zeigt sich alsO, daS die Abwe1sungstalle 
bei den meisten Senaten (1, 2, 4, 5, 7 und Dr.Zimmermann) 
1m großen und ganzen nicht allzusehr differierten. Sie be­
wegten s±ch ' ~ischen ca. 21. ~ und 28 ~. Nach wie vor weicht 
der in Oberösterreich tätig werdende Senat 3 (Vorsitz 
Dr. Jesionek) von diesen Zi.tf·ern erheblich' ab, 'da er-die 
ung~eich höchsten Anerkennungszif!ern (ca. ·'7S, ,,) dagegen 
aber die niedrigsten Abweisungszif!ern von.c~. ,15 " aus-
~eist. Diese Erledigungsweise wird nicht zÜletzt durch die 
persönliche Einsteilung des genannten Vorsitzenden 'zur Frage 
nWe~rdienst - Zivild1~nstn mitbestimmt. Dem Berichtsvertasser 
1st im Ubrigen eine Kritik an der Ent~cheidungspraxis seiner 
Senate verwehrt, doch dürfen Bedenken gegen das Zustandekom­
men dieser Entscheidungen jed~all~ d~gwegen angemeldet wer­
den, weil meine ~hebungen ergeben haben, daß die durchschnitt­
liche Dauer der von Dr. Jesionek ausgeschriebenen V.erhandlun­
gen -( lt. nachprütDarem Verbandlungsspiegel) je Fall kaum 
5 Minuten erreicbt. Dies führt bei ihm zu 30 bis 40 (!) Ver­
handlungen pro Verhandlungstag. Nach meinen Erhebungen schwa~ 
hingegen die Anzahl der von den.anderen Senatsvorsitzenden 
durchgeführten Verhandlungen 1m groben Schn! tt zwischen 16 und 
25 pro Tag, wofür sie durchschnittlich 15 - 20 Minuten pro 
Fall aufwenden. Selbstverständlich wird in.allen Senaten bei 
komplizierten Verhandlungsfällen die geplante Verhandlungs­
dauer mitunter sogar wesentlich überschritten. 

'~iese Verhandlungs~~und Entsche~dungspraxis'steht somit zu 
der aller anderen Senate in einem deutlichen Widerspruch • 

. ~ Dies gilt nicht zuletzt auch !ur den ebenfalls in Oberöster­
:·: ·'reich tätig werdend-eu Senat 4 (Vizepräsident ·Mag. Holzer), 

' welcher sichtlich weniger Akten ' pro ~ag ausschreibt ( 20 
25 StÜCk) und sich tUr sie entsprechend ~ehr Zeit ni~t. 
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c) TIie Verhandlungstätigkeit in den 3erichtsjah~en gestaltet 
sich folgend~rmaßen: 

Im Jahre 1961 wurden 214 Verhandlungstage durchgeführt. 

Davon 

Senat 1 

Senat 2 : 

Senat 3 : 

Senat 4 : 

Senat 5 : 

Senat 6 : 

Senat 7 : 

14 mal in 'wien 

22 mal in Graz, 
13 mal in Wien, 

S mal in Klagenfurt 

15 mal in Li:1.z, 
8 mal in Wien, 
2 mal in Graz 

18 mal in Linz, 
13 mal in Salzburg, 

6 mal in Wien 

29 mal in Innsbruck, 
7 mal in Bregenz, 
5 mal in Wien 

·,31 mal i:1. Wien 

19 mal i!1 'tlien, 
4 mal in Klagenfurt 

Die durcbschnittliche Erledi~~gsziffer pro VerhandIQ~gs­
tag betrug in diesem Jahr 20 Akten. 

Im Jahre 1982 wurden insgesamt 240 Verhandlungstage 
durchgeführt. 
Davon 

Senat 1 : 

Senat 2 : 

Senat 3 

Senat 4 

24 mal in Wien, 
6 mal in Klage~furt 

8 mal in lHien, 
20 mal in Graz, 

1 mal in Klagenfurt 

2 mal in Wien, 
22 mal in Linz 

5 !!laI in Wien, 
22 mal in Linz, 
12 mal in Salzburg 
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Senat 5 : 4 mal in 'ilien, 
24 mal in Innsbruck, 

5 mal in Bregenz 

Senat 6 : 40 mal in Wie: 

Senat 7 : 45 mal in Wien. 

Die Anzahl der pro Ver~andl~~gstag in den Se~aten erledigten 
Akten betrug durchsc~ittlich 18,8 Stück. 

• 

3ei diesen Verhandlungen standen selbs~erständlich die Anträge 
auf Befreiung vom Wehrdienst nach § 2 Abs. 1 ZDG weitaus im 
Vordergrund. Erledigungen nach § 5 a Abs. 1 ZDG (3rklärxngeines 
Zivildienst?flichtigen, den Wehrdienst nicht mehr aus Gewissens­
grJnden ver",eigern zu wollen) und nach § 5 a Abs. 3 ZDG (Wider­
ruf der Betreiung durch die Zivildienstkommission bei Wegtall 
der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 ZDG) hatten nur eine unter­
geordnete Bedeutung. Zu Erledigungen nach § 5 a ZDG kam es im 
Jah=e 1981 in 14 Fällen o~e, daß sie sich mangels exakter Aut­
zeic~ungen der Geschäftsstelle nach den Absätzen 1 bzw. 3 leg. 
cit. aufgliedern ließen. 

Im Jah=e 1982 hingegen standen 17 Erkl~gen nach § 5 a Abs. 1 
ZDG 13 Widerr~te nach § 5 a Abs. 3 ZDG gegenüöer. 

Die Antr3gsrückzieh~gen haben sich '1982 ( 73 ~älle ) gegenüber 
1981 ( 69 Fälle) nur ganz unwesentlich vermehrt. 

Insgesamt betrug die Anzahl der Zivildienstptlichtigen am Ende 
des Jahres 1981 17.245 und am Ende des Jahres 1982 unter Be­
rücksichtigung der inzwischen erfolgten positiven Berutungsent­
scheidungen sowie von Erklär~gen und Widerr~ten nach § 5 a ZDG 
20.212. 

In das Jahr 1983 waren nach den Aufzeichnungen der Senatsvor­
sitzenden insgesamt 1.031 unerledi gte Akten aus 1982 zu u~er­
nehmen. 

6.) Besondere Sc~wieri~keiten bei der Vollziehunz des Zivildienst­
ge~etzes: 

• 

Die besondere Schwierigkeit in der Tätigkeit der ZDK liegt im 
Einzeltalle in de= Findung der ric~tiz~n ~tscheid~~g. Eine solche 
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wird der Kommission von so manchem Antragsteller keineswegs 
leicht gemacht. Wie schon angedeutet, kommen nämlich viele 
Antragsteller vor die Kommission, o~ne über die gesetzlichen 
Voraussetzungen ihrer Befreiung vom Wehrdienst auch nur im 
Ansatz informiert zu sein. Ihr einziges Vorbringen i.st oft 
ein Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit. Erst eine gezielte Frage­
stellung gibt dann mitunter Aufschluß über die Einstellung 
des Antragstellers zum Wehrdienst an sich. Allgemein muß ge­
sagt werden, daß die Senate qer ZDK in Beachtung rechtsstaat­
licher Grundsätze keine . übertri~benen Anforderungen an die 
darzulegenden Gewiss~nsgrün?e stellen. Auch die oben.dar~e­
stellten Prozentziffern über Anerkennungen und Abweisungen 
,lassen eine relativ großzügige Entscheidungspraxis erkennen. 
Allerdings ist einzuräumen, daß angesichts der vom Verfas­
sungsgerichtshof in den letzten Jahren aufgestellten Grund­
sätze über Mindesterfordernisse eines Antragsvorbringens und 
im Hinblick auf das Tätigwerden der Zivildienstoberkommission 
einzelne Senate eine kritischere Wertung der ihnen vorliegen­
den Befreiungsanträge vornehmen. Sie begegnen damit der heute 
bei so manchem Antragsteller immer noch vorherrschenden An­
sicht, man müsse der ZDK gegenüber nur strikte Gewaltlosig­
keit .betonen, womöglich einige Buchtitel über Friedenslitera­
tur aufzählen können und allenfalls noch eine Bestätigung 
über den Besuch eines Jugendzentrums vorlegen, worauf die An­
erkennung als Zivildiener relativ problemlos erfolgt. 

7.) Besondere Tendenzen (Anzahl der Anträge, soziale Stellung 
der Antragsteller, maßgebliche Gründe für die Antragstellung). 

Die Anzahl der Zivildienstant~äge ist zwar seit 1976 stetig 
angestiegen. Sie hat sich seit diesem Jahr ( 2015 Anträge ) 
etwas mehr als v·erd.o·ppe1 t ( : 1. 9~2 = 4242 Anträge ). Zumindest 
für . die letzten Jahre dürfte in der dargestellten Antrags­
steigerung ke~ne sehr de~tliche allgemeine Ausbreitung des 
Zivildienstgedankens erblickt werden können, da gerade die 
zuletzt herangereiften Antragsjahrgänge 1962 - 1964 zu den 
geburtenstarken zählen. 
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Nach wie vor dominieren unter den Antragstellern die _\HS-, 
RTL- und HAK-Schüler sowie die Hochschul- und Universitäts­
studenten bei weitem. Ihnen gegenüber fallen die Lehrlinge, 
manuellen Arbeiter und Angestellten bei weitem ab. Die in 
den letzten Jahren relativ zahlreich vertreten gewesenen 

" " 

Volks- und Hauptschullehrer sind zumindest 1982 zahlenmäßig 
" " 

wieder in den Hintergrund gerückt. Die Zahl der Antragsteller, 

• 

die nach Ableistung des Grundwehrdienstes ihre Befreiung von 
der Wehrpflicht beantragten, hielt sich 1981 und 1982 in durch­
aus vertretbaren Grenzen. Das Nähere h1ezu wird in. dem gemäß 

". Art. III der ZDG-Novelle 1980, BGB1.Nr. 496, zu erstattenden 
Eericht bekanntgegeben werden. Im übrigen zeigt sich, daß die 

" " 

Anzahl der Antragsteller auch gebietsweise sehr schwankt. So 
kann speziell in den einzelnen Bundesländern beobachtet werden, 
daB aus manchen Gebieten kaum Antragsteller vor die Kommission 
treten, in anderen Gebieten wieder, in denen vor allem agile 
Zivildienstberater oder Lehrkräfte (Berufsschulen) für den 
Zivildienst werben, ergeben sich hingegen gewisse Ballungen. 
Ähnliches gilt auch für jene Universitätsstandorte, in denen 
aktive Zivildienstberatungsstellen der Österreichischen Hoch­
schülerschaft tätig werden. Es kann daher vielfach schon aus 
der Formulierung "der Anträge 'ein Schluß darauf gezogen werden, 
wo und wie eingehend sich ein Antragsteller beraten ·lieB. Das 
relativ dichte Netz von Zivildienstberatungsstellen ändert -
wie schon erwähnt - aber nichts daran, daB nach wie vor eine 
groBe Anzahl von Zivildienstanträgen inhaltlich den Anforde­
rungen des Gesetzes nicht gerecht wird. 

Soweit hingegen ein Antragsteller über die " Notwendigkeit der 
. . " 

Geltendmachung von GewissensgrJnden informiert ist, werden 
nach wie vor in allererster Linie reli~iöse Gründe für die 
Eefreiung geltend gemacht. Die auf ethisch-humanitären oder 
anderen Ursachen beruhenden Gewissensgründe "machen hingegen 

" . 

in ihrer Gesamtheit kaum mehr als 30 % aus.-

Es ist bereits im Jahre 1982 gelungen, die Anzahl der Er­
ledigungen und den für die abschließende Erledigung benötig­
ten Zeitraum erkennbar zu verbessern. EL~e Oberschreitung der 

• 
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gesetzlichen Entscheidungsfrist von 4 Monaten (§ 6 Ab~. 4 

ZIlG) trat 1982 infolee teilweiser Neubesetzung und Verstär­

kung der ZDK hauptsächlich nur mehr in Fällen ein, bei denen 

Zustellanstände eintraten (Wchr.ungswechsel, längere Auslands­

aufenthalte), wodurch aber i~ E~nzelfalle die Erledigung 

meist nicht unwesentlich verzögert wurde. Letzteres erklärt 

sich damit, daß der nächste Verbandlungstermin mit dem 

gleicben Berichterstatter vielfach erst nach sechs Wochen 

bis zu zwei Monaten anberaumt werden kann. 

Derzeit bereitet sich die Geschäftsstelle der ZDK auf ihre 

Umstellung auf elektronische Datenverarbeitung vor. Wenn 

die Erw~rtungen der mit diesem Projekt befaßten Organe in 

Erfüllung gehen, läßt sich auch eine fühlbare Beschleuni­

gung des Vorverfahrens (Erhebungstätigkeit) und der gesamten 

Erledigungsdauer des Einzelfalles bis zur Bescheidhinausgabe 
• .&'-1' erno ...... en. 

Wien, am 14. Feber 1/192 
Der Vorsitzende :1 I 

, / 

Dr.POCZA / CLv~ 

~ 

:<:::I"UBUr: OSTr~R~CH \ 
; ~u.".".n"I';.rh,m Ißr 1.,, __ 

! t .r.~l. 1., RZ. 19.3 I 
: 01.;. 0 n _ nJl J i 
·LJ ," U~L I 
I / J 
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